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Das Wichtigste in Kürze 

Gemäss Artikel 3 Absatz 1 UWG handelt unlauter, wer über sich, seine Waren, Werke oder Leistungen 

unrichtige oder irreführende Angaben macht (Bst. b). Seit dem 1. Januar 2025 müssen Angaben in 

Bezug auf die verursachte Klimabelastung zudem durch objektive und überprüfbare Grundlagen be-

legt werden können (Bst. x).  

Lautere, klimabezogene Angaben sind klar, wahr und belegbar. Der Nachweis beruht auf aktuellen, 

anerkannten Standards und Methoden und berücksichtigt insbesondere – soweit vorhanden – gesetzlich 

referenzierte Standards und Methoden. Die Grundlagen, auf denen eine klimabezogene Angabe basiert, 

müssen im Wesentlichen verfügbar und nachvollziehbar sein, unter Wahrung allfälliger vertraulicher In-

formationen. Hohe Anforderungen an die Transparenz und Nachvollziehbarkeit bestehen insbesondere 

bei Berechnungen zur Klimabelastung, der Art erfolgter oder geplanter CO2-/THG-Emissionsreduktionen 

sowie allfällig einbezogener Kompensationsmassnahmen (s. auch Ziff. 2.1, Kapitel 4, Anhang 1). 

Angaben zur Klimabelastung von Produkten, darin eingeschlossen auch Dienstleistungen, dürfen 

nicht durch Kompensationsmassnahmen begründet werden (Ziff. 2.2).  

Bei Angaben zur Klimabelastung von Unternehmen dagegen ist aufgrund der infrage stehenden An-

gabe zu entscheiden, ob und unter welchen Voraussetzungen sich diese auch auf Kompensationsmass-

nahmen beziehen darf. Einbezogene Kompensationsmassnahmen müssen zudem mindestens be-

stimmte Beurteilungsprinzipien erfüllen (Ziff. 2.2, 2.3).  

Die Angabe «klimaneutral» bezieht sich nicht nur auf THG- oder CO2-Emissionen, sondern auch auf 

weitere Klimabelastungen und ist deshalb nach heutigem Kenntnisstand faktisch nicht nachweisbar. 

Dies gilt auch für Aussagen wie «Klima-positiv». 

«CO2-Neutralität» kann für Unternehmen nur erreicht werden, wenn die gesamten schwer vermeidba-

ren CO2-Emissionen vollständig mittels Negativemissionen ausgeglichen werden. Die Anforderungen an 

solche CO2-Zertifikate erfüllen aktuell einzig internationale, sogenannte «ITMOs» für Negativemissionen 

und nationale Bescheinigungen für Negativemissionen. 

«Netto-Null» wird in der Regel für Unternehmen in Verbindung mit einem Zieldatum verwendet und 

bezieht sich auf eine bis zu diesem Zeitpunkt angestrebte THG- oder CO2-Neutralität.  

CO2-Zertifikate nach privatem Standard, die nicht als «ITMOs» für Negativemissionen qualifiziert sind, 

können nur verwendet werden, um einen Klimazielbeitrag, auch «contribution claim» genannt, geltend 

zu machen, ohne genaue Verrechnung der Tonnen CO2. 

Grosse Publikumsgesellschaften sind seit dem 1. Januar 2024 verpflichtet, über Klimabelange Bericht 

zu erstatten (erstmals 2025 über das Geschäftsjahr 2024). Dazu gehört die Veröffentlichung eines Tran-

sitionsplans, der mit den Schweizer Klimazielen vergleichbar ist (auf Basis comply or explain). Dies 

entspricht einem Netto-Null-Fahrplan. Die Anforderungen an Netto-Null- und weitere klimabezogene 

Angaben in dieser Vollzugshilfe sind mit den Mindestanforderungen an Netto-Null-Fahrpläne für Unter-

nehmen der Realwirtschaft sowie mit denjenigen an Transitionspläne für Unternehmen der Finanzbran-

che abgestimmt (siehe Ziff. 3.1 und 4.2). Auch klimabezogene Angaben, welche Teil von gesetzlich 

vorgeschriebenen Berichterstattungen oder Fahrplänen sind, müssen den Anforderungen von Artikel 3 

Absatz 1 UWG genügen. 

 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/223_223_223/de#art_3
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Eine faire, das heisst lautere und glaubwürdige Kommunikation über die von Unternehmen und Produk-

ten (einschliesslich Dienstleistungen) verursachte Klimabelastung setzt voraus, dass die verursachte 

Klimabelastung und zu deren Reduktion ergriffene Massnahmen transparent dargestellt werden und sol-

che Informationen auf einer wissenschaftlich fundierten Grundlage beruhen.  

Klimabezogene Angaben wie «klimaneutral» oder «CO2-kompensiert» sind oft unklar und können Kun-

dinnen und Kunden leicht in die Irre führen (Risiko des Greenwashing). So fehlt es vielfach an Transpa-

renz hinsichtlich ihres tatsächlichen Gehalts, ihrer Reichweite und der wissenschaftlichen Grundlagen, 

auf denen sie beruhen.  

Zudem basieren solche Angaben häufig auf so genannten Kompensationsmechanismen. Dabei werden 

CO2-Zertifikate gekauft, die durch Projekte generiert werden, welche keinen direkten Zusammenhang 

zum Produkt oder Unternehmen aufweisen, z.B. Aufforstungsprojekte. Mit diesen Zertifikaten sollen 

Treibhausgasemissionen kompensiert werden, die z.B. bei der Produkteherstellung anfallen. Dabei be-

steht das Risiko, dass Emissionsminderungen überbewertet oder doppelt angerechnet werden, z.B. 

beim Projekt, das die Emissionen tatsächlich reduziert, wie auch beim Unternehmen, das die Zertifikate 

einkauft. Dies kann die Integrität und Glaubwürdigkeit solcher Angaben beeinträchtigen und die Unter-

nehmen von der Reduktion eigener Emissionen ablenken. 

Eine Klimabelastung wird im Wesentlichen durch den Ausstoss von Treibhausgasen (THG) bewirkt. Die 

national und international vereinbarten Klimaschutzziele zielen darauf ab, die THG-Konzentration in der 

Atmosphäre auf ein Niveau zu beschränken, das eine gefährliche Klimaveränderung verhindert.1 Dies 

soll gemäss der in Artikel 3 Absatz 1 des Bundesgesetzes über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation 

und die Stärkung der Energiesicherheit (Klima- und Innovationsgesetz, KlG)2 verankerten Massnahmen-

hierarchie vor allem durch die Reduktion von THG-Emissionen erfolgen. Lediglich schwer vermeidbare 

Emissionen sollen durch Negativemissionen, also durch Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre aus-

geglichen werden. 

THG-Emissionen auf Unternehmensebene können in direkte Emissionen, indirekte Emissionen und vor- 

und nachgelagerte Emissionen unterteilt werden (gemäss Greenhouse Gas (GHG)-Protocol spricht man 

dabei von Scope 1-3). Bei einer ganzheitlichen Betrachtung wird diese gesamte Wertschöpfungskette 

des Unternehmens einbezogen. Bei einer ganzheitlichen Betrachtung eines Produkts wird dagegen der 

gesamte Lebenszyklus des Produkts betrachtet, also von der Rohstoffgewinnung, der Produkterzeugung 

über den Gebrauch und bis zur Entsorgung oder Wiederverwendung. 

Werden THG-Emissionsreduktionen oder Negativemissionen geltend gemacht, die ausserhalb der Wert-

schöpfungskette eines Unternehmens bzw. ausserhalb des Lebenszyklus eines Produkts entstehen, 

spricht man von Kompensation. Für den Nachweis solcher Kompensationen gibt es unterschiedliche 

Arten von CO2-Zertifikaten. Vertiefende Informationen und Referenzen zu den genannten Begriffen und 

fachlichen Zusammenhängen finden sich in Kapitel 3. 

1.2 Rechtliche Grundlagen  

Gemäss Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb 

(UWG)3 handelt unlauter, wer u.a. über sich, seine Waren, Werke oder Leistungen unrichtige oder irre-

führende Angaben macht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt. Erfasst wer-

den dabei auch unrichtige oder irreführende Angaben über die verursachte Umwelt- oder Klimabelas-

tung.  

 
1  Art. 1 Bundesgesetz vom 30. September 2022 über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesi-

cherheit (KlG, SR 814.310), i.V.m. Art. 2 Übereinkommen von Paris vom 12. Dezember 2015 (Klimaübereinkommen, 
SR 0.814.012). 

2  Bundesgesetz vom 30. September 2022 über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit 
(KlG, SR 814.310). 

3  Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG, SR 241). 
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Im Rahmen der Beratungen zum CO2-Gesetz nach 2024 hat das Parlament Artikel 3 Absatz 1 UWG mit 

einem neuen Buchstaben x ergänzt, wonach auch unlauter handelt, wer Angaben über sich, seine 

Waren, Werke oder Leistungen in Bezug auf die verursachte Klimabelastung macht, die nicht 

durch objektive und überprüfbare Grundlagen belegt werden können. Zudem ergänzte es Artikel 39 

des CO2-Gesetzes4 mit einem neuen Absatz 4bis, wonach das Bundesamt für Umwelt (BAFU) für die 

Ermittlung der Klimabelastung von Unternehmen und Produkten Grundlagen und Standards zur Verfü-

gung stellen kann. Die genannten Bestimmungen traten am 1. Januar 2025 in Kraft. 

Eine Angabe in Bezug auf die verursachte Klimabelastung i.S.v. Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe x UWG 

ist eine wahrnehmbare Äusserung unabhängig von ihrer Form, die objektiv überprüfbare Tatsachen im 

Kontext der Klimabelastung eines Unternehmens oder eines Produkts (einschliesslich Dienstleistungen) 

betrifft («klimabezogene Angabe»). Auch die Anbringung eines Labels kann eine klimabezogene An-

gabe darstellen. Der Geltungsbereich des UWG erstreckt sich sodann auf jede Angabe, welche das 

Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflussen kann, unab-

hängig davon, ob diese freiwillig oder in Erfüllung einer rechtlichen Vorgabe (z.B. Art. 964a ff. OR5) 

gemacht wird. 

Von der Vollzugshilfe erfasste klimabezogene Angaben weisen einen Bezug zum kommunizierenden 

Unternehmen oder zu dessen Waren, Werken oder Leistungen auf. Waren, Werke und Dienstleistun-

gen werden im Folgenden einzeln oder gemeinsam als Produkte bezeichnet. Der Begriff Unternehmen 

ist weit gefasst und meint in dieser Vollzugshilfe nebst den Handelsgesellschaften auch etwa Genos-

senschaften, Vereine und Stiftungen sowie Einzelunternehmen. 

Aus Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe x UWG ergibt sich eine Umkehr der Beweislast. Wer eine klimabezo-

gene Angabe macht, muss im Streitfall in der Lage sein, ihre Richtigkeit anhand objektiver und überprüf-

barer Grundlagen zu belegen. Das kommunizierende Unternehmen ist zwar nicht verpflichtet, eine kli-

mabezogene Angabe vorgängig einer unabhängigen Drittprüfung zu unterziehen, trägt allerdings das 

Risiko, dass die Angabe ohne entsprechende Belege ihrer Richtigkeit unlauter ist. Das Irreführungsver-

bot verlangt zudem, dass zu dem Zeitpunkt, in dem die Angabe gemacht wird, weiterführende Informa-

tionen bereitgestellt werden – und zwar solche, die erforderlich sind, damit die angesprochenen Adres-

satinnen und Adressaten die mit der Angabe behauptete Klimawirkung verstehen und nachvollziehen 

können.   

1.3 Zweck und Zielpublikum 

Die vorliegende Vollzugshilfe klärt die lauterkeitsrechtlichen Anforderungen an klimabezogene Angaben 

im Sinne des UWG und erläutert grundlegende Begrifflichkeiten im Kontext des Klimaschutzes. Sie zeigt 

zudem auf, welche Voraussetzungen betreffend Objektivität und Überprüfbarkeit einer Klimaangabe zu 

erfüllen sind und gibt einen Überblick über die in Schweizer Regulierungen referenzierten Standards und 

Methoden sowie weitere Hilfestellungen. Die Nennung der aufgeführten Standards und Methoden be-

deutet aber weder, dass ihre Einhaltung allein einen Nachweis i.S.v. Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe x 

UWG gewährleistet, noch dass der Beizug anderer, nicht aufgeführter Standards und Methoden ausge-

schlossen ist.  

Ziel der Vollzugshilfe ist es, eine einheitliche Anwendungspraxis der lauterkeitsrechtlichen Bestim-

mungen zu fördern und den betroffenen Behörden und Privaten das notwendige umweltwissenschaftli-

che Fachwissen zugänglich zu machen. Für die Beurteilung von Klagen gegen Verletzungen des UWG 

sind insbesondere die Zivilgerichte zuständig. Neben privaten Parteien wie Konkurrenten und Konsu-

mentenschutzorganisationen ist auch der Bund – vertreten durch das Staatssekretariat für Wirtschaft 

(SECO) – klageberechtigt, wenn mehrere Personen durch klimabezogene Angaben in ihren wirtschaft-

lichen Interessen betroffen sind.6 Vorsätzliches unlauteres Handeln nach Artikel 3 UWG kann zudem auf 

 
4  Bundesgesetz vom 23. Dezember 2011 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Gesetz, SR 641.71). 
5  Obligationenrecht (OR, SR 220). 
6  Art. 9 und 10 UWG. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/223_223_223/de#art_3
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/855/de#art_39
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/855/de#art_39
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/223_223_223/de#art_3
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Antrag auch strafrechtlich verfolgt werden.7 Die Vollzugshilfe soll weiter selbstregulatorischen Institutio-

nen wie insbesondere der Schweizerischen Lauterkeitskommission (SLK) dienen, die als Selbstkontroll-

organ der Kommunikationsbranche lauterkeitsrechtliche Fälle beurteilt.8  

Gleichzeitig adressiert die Vollzugshilfe auch Marktakteure wie Unternehmen und Beratungsfirmen. 

Die Vollzugshilfe hat das Ziel, für Unternehmen mehr Rechtssicherheit zu schaffen und ihnen die not-

wendigen Informationen bereitzustellen, damit sie ihre klimabezogene kommerzielle Kommunikation im 

Einklang mit den bundesrechtlichen Vorgaben gestalten können. Damit soll auch dem Risiko des be-

wussten Zurückhaltens klimarelevanter Informationen aus Sorge vor Greenwashing-Vorwürfen (Green-

hushing) entgegengewirkt werden. Viele Schweizer Unternehmen sind ausserdem in der Europäischen 

Union (EU) tätig. Anhang 2 gibt einen kurzen Überblick über das EU-Recht im Bereich und dessen Ent-

wicklungen. Dabei ist insbesondere die Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen 

Wandel, die seit 2024 in Kraft ist, relevant.  

  

 
7  Art. 23 UWG. 
8  Die SLK hat bereits vor Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Bestimmungen Richtlinien für eine lauterkeitskonforme kommer-

zielle Kommunikation entwickelt: SLK, Richtlinie – Kommerzielle Kommunikation mit Umweltbezug / mit Umweltargumenten 
vom 22. November 2023. Die Vollzugshilfe regelt insbesondere den Einbezug von Kompensationsmassnahmen und die Ver-
wendung konkreter Begriffe präziser als die Richtlinie der SLK mit Umweltbezug.  

https://www.faire-werbung.ch/wp-content/uploads/2023/12/SLK-Richtlinie-Werbung-mit-Umweltargumenten.pdf
https://www.faire-werbung.ch/wp-content/uploads/2023/12/SLK-Richtlinie-Werbung-mit-Umweltargumenten.pdf
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2 Anforderungen an die Verwendung klimabezogener Angaben  

Nachfolgend werden Anforderungen an die Verwendung klimabezogener Angaben aufgeführt. Ziffer 2.1 

verweist auf übergeordnete, allgemeine Grundsätze, wie Angaben zur Klimabelastung kommuniziert und 

belegt werden sollen. Weiter enthält Ziffer 2.2 Grundsätze zur Begründung von klimabezogenen Anga-

ben zu Produkten und Unternehmen mit Kompensationsmassnahmen und Ziffer 2.3 Beurteilungsprinzi-

pien für Kompensationsmassnahmen, die zur Anwendung kommen, wenn eine Angabe zulässigerweise 

auf solche abstellt. Ziffer 2.4 führt sodann spezifische Anforderungen an ausgewählte klimabezogene 

Angaben auf. Vertiefte Erläuterungen zu einzelnen bei der Umschreibung der Anforderungen verwen-

deten Begriffen sowie entsprechende Referenzen finden sich in Kapitel 3.  

2.1 Allgemeine Grundsätze 

Klimabezogene Angaben müssen bestimmten allgemeinen Grundsätzen genügen. Deren Einhaltung 

stellt eine wesentliche Grundlage für die objektive Überprüfbarkeit und Belegbarkeit einer klimabezoge-

nen Angabe dar. Sie lassen sich unterteilen in  

 formale Kriterien zur Kommunikationsqualität («Klarheit; wie wird kommuniziert») und  

 Kriterien zur inhaltlichen Integrität (Substanz, «Wahrheit; was wird kommuniziert»). 

Anhang 1 «Allgemeine Grundsätze für die Beurteilung klimabezogener Angaben» formuliert die 

Grundsätze aus und hinterlegt sie mit klimabezogenen Beispielen. Sie können bei sämtlichen Angaben 

über Produkte und Unternehmen aller Branchen angewendet werden.   

2.2 Grundsätze zur Begründung von klimabezogenen Angaben mit Kompensati-

onsmassnahmen 

Aufgrund des Prinzips der Klarheit dürfen sich Angaben, wonach Produkte neutrale, verringerte oder 

positive Klimaauswirkungen haben, nicht auf Kompensationsmassnahmen (durch Reduktion oder Ne-

gativemissionen, siehe Ziff. 3.2) stützen. Auch die EU schliesst den Beizug von Kompensationsmass-

nahmen für die Begründung solcher Angaben generell aus. Produktewerbung beeinflusst Kaufentschei-

dungen unmittelbar und direkt. Wird ein Produkt beispielsweise als «CO2-neutral» beworben, entsteht 

bei den Kundinnen und Kunden der Eindruck, dass die CO2-Emissionen direkt reduziert und nicht nur 

(oder auch) durch Massnahmen ausserhalb des Produktlebenszyklus kompensiert wurden. Da der Be-

zug zum Produkt sehr konkret ist, könnten Kundinnen und Kunden fälschlicherweise annehmen, dass 

die Herstellung des betroffenen Produkts emissionsfrei erfolgte.  

Unternehmenswerbung dagegen ist allgemeinerer Natur. Eine Klimaangabe zu einem Unternehmen 

wird von Kundinnen und Kunden als Aussage über die gesamte Geschäftstätigkeit, also über alle Hand-

lungen und Unterlassungen eines Unternehmens verstanden. Daher ist es grundsätzlich nicht ausge-

schlossen, unternehmensbezogene Angaben zur Klimabelastung gegebenenfalls auch durch Kom-

pensationsmassnahmen zu begründen. Ob und unter welchen Voraussetzungen auf Kompensations-

massnahmen abgestellt werden kann, ohne dass das Irreführungsverbot verletzt wird, ist im Einzelfall 

aufgrund der infrage stehenden Angabe zu beurteilen. Ist die Kompensation von Treibhausgasemissio-

nen eines Unternehmens gesetzlich vorgeschrieben, soll klar bezeichnet werden, dass diese Leistung 

der Einhaltung einer gesetzlichen Vorgabe dient. 

2.3 Beurteilungsprinzipien für Kompensationsmassnahmen (Reduktionen und Ne-

gativemissionen) 

Angaben zur Klimabelastung eines Unternehmens, die Kompensationen im Einklang mit den Grundsät-

zen gemäss Ziffer 2.2 einbeziehen, sind nur zulässig, wenn die Kompensationsmassnahmen folgende 

Prinzipien erfüllen. Weitere Erklärungen und Kontextinformationen zu den verwendeten Begriffen (un-

terstrichen im Text) finden sich in Kapitel 3:  

 Prinzip der Massnahmenhierarchie (Subsidiarität): Unternehmen priorisieren die Emissionsre-

duktion innerhalb des Unternehmens und der eigenen Wertschöpfungskette. Schwer vermeidbare 

Emissionen können mit Negativemissionen innerhalb oder mit Kompensationsmassnahmen aus Ne-

gativemissionen ausserhalb der Wertschöpfungskette ausgeglichen werden. CO2-Zertifikate können 
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nicht dazu verwendet werden, Emissionsreduktionen innerhalb der Wertschöpfungskette zu verhin-

dern, aufzuschieben oder zu ersetzen.9 Freiwillige THG-Reduktionen ausserhalb der Wertschöp-

fungskette mittels CO2-Zertifikaten kommen erst als dritte Priorität zum Einsatz. Sie sind ausschliess-

lich zu verwenden, um über die innerhalb der Wertschöpfungskette möglichen Emissionsminderun-

gen sowie den Aufbau von Negativemissionen hinaus zusätzliche THG-Reduktionen zu erzielen.  

 Prinzip der hohen Integrität/Qualität: CO2-Zertifikate entsprechen mindestens den Qualitätsanfor-

derungen an die Umweltintegrität und Nachhaltigkeit für nationale und internationale Bescheinigun-

gen nach CO2-Gesetz10 oder den Anforderungen anderer Staaten gemäss dem «Paris Agreement 

Crediting Mechanism (PACM)»11 unter Artikel 6.4 des Übereinkommens von Paris12. Dies gilt sowohl 

für CO2-Zertifikate für Negativemissionen wie auch für solche für Reduktionen. Die Qualitätsanfor-

derungen umfassen insbesondere die Zusätzlichkeit (die Massnahme wäre z.B. ohne das Zertifikat-

system nicht umgesetzt worden), Referenzfallbestimmung (klare Festlegung der Vergleichsbasis), 

Dauerhaftigkeit (langfristige Speicherung oder Vermeidung von Emissionen), Vermeidung der Ver-

festigung/Verlängerung fossiler Brennstoffnutzung (engl. «lock-in effect»), Monitoring, Berichterstat-

tung und unabhängige Verifizierung sowie umwelt- und sozialbezogene Schutzmassnahmen.  

 Prinzip zur Vermeidung der doppelten Nutzung (im internationalen Kontext auch Doppelzählung 

«double claiming» oder «double counting» genannt): Die Wirkung, die mit CO2-Zertifikaten aus THG-

Reduktions- und Negativemissionsmassnahmen verkauft wird, soll grundsätzlich nur einmal ange-

rechnet werden, beispielsweise auf Ebene eines Staates, eines Kantons oder an die Ziele eines 

Unternehmens. Grundsätzlich gilt, dass diese Wirkung in dem Land angerechnet wird, in dem sie 

erzielt wurde. Damit Aussagen zur Klimabelastung durch Kompensationsmassnahmen glaubwürdig 

sind, soll verhindert werden, dass (i) mehr als ein CO2-Zertifikat für dieselbe Minderungseinheit oder 

Negativemission ausgegeben wird, (ii) ein einzelnes CO2-Zertifikat mehrfach gezählt oder genutzt 

wird, und (iii) dieselbe Minderung oder Negativemission von mehreren Akteuren beansprucht wird. 

Dies muss auch im jeweiligen Register für CO2-Zertifikate (für Bescheinigungen in der Schweiz im 

Schweizer Emissionshandelsregister) korrekt abgebildet werden.  

Bei CO2-Zertifikaten, die für Projekte im Ausland ausgestellt werden, wird eine doppelte Nut-

zung vermieden, wenn sich das ausstellende Land explizit dazu entschliesst, die Wirkung abzutre-

ten. Es kann ein sogenanntes «corresponding adjustment» nach Artikel 6 des Übereinkommens von 

Paris unterzeichnen. Solche von Ländern bewilligte CO2-Zertifikate werden auch ITMOs genannt 

(engl. Internationally Transferred Mitigation Outcome) und liegen jeder Schweizerischen internatio-

nalen Bescheinigung zu Grunde. Werden dabei Negativemissionen bescheinigt, spricht man in der 

Schweiz von sITMOs (s steht für «sink»). Die Entscheidung zur Bewilligung und Abgabe einer CO2-

Wirkung liegt bei dem Gastland und ist freiwillig. Sofern keine Bewilligung durch das jeweilige Land 

ausgestellt wurde, kann das CO2-Zertifikat keine klimabezogene Angabe wie «CO2-Neutralität» oder 

«Netto-Null» begründen, sondern nur eine Angabe als «Klimaschutz- oder Minderungsbeitrag» 

(siehe Ziff. 2.4). Eine doppelte Nutzung liegt also nicht vor, wenn ein Unternehmen angibt, mit CO2-

Zertifikaten nach privatem Standard aus dem In- oder Ausland einen zusätzlichen Beitrag zum Kli-

maschutz zu leisten, ohne sich eine spezifische Reduktion oder Negativemission an seine Klimabi-

lanz anzurechnen.  

2.4 Spezifische Anforderungen in Bezug auf ausgewählte klimabezogene Angaben 

Im Markt finden sich zahlreiche klimabezogene Angaben zu Unternehmen und Produkten, wobei konti-

nuierlich neue Formulierungen hinzukommen. Eine allgemeingültige Einordnung dieser Angaben ist 

nicht immer möglich oder zielführend. Dennoch lassen sich für ausgewählte Angaben – zusätzlich zu 

den allgemeinen Grundsätzen (Ziff. 2.1) – Anforderungen definieren, die erfüllt sein müssen, damit sie 

 
9  Vgl. Art. 2 Bst. d KlG; OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen zu verantwortungsvollem unternehmerischem Han-

deln, 4. September 2023, Erläuterungen zu Kapitel VI (Umwelt), Ziff. 77; ISO 14068-1 Carbon Neutrality Standard. 
10  Vgl. Art. 7 CO2-Gesetz und Art. 5 ff. Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Ver-

ordnung, SR 641.711). Im Anhang der CO2-Verordnung werden zudem Emissionsverminderungen/Reduktionen und Nega-
tivemissionen (Erhöhungen der Senkenleistung) aufgeführt, für die keine Bescheinigungen im Ausland (Anhang 2a) oder In-
land (Anhang 3) ausgestellt werden.  

11  Paris Agreement Crediting Mechanism | UNFCCC. 
12  Übereinkommen von Paris vom 12. Dezember 2015 (Klimaübereinkommen, SR. 0.814.012). 

https://www.oecd.org/de/publications/2023/06/oecd-guidelines-for-multinational-enterprises-on-responsible-business-conduct_a0b49990.html
https://www.oecd.org/de/publications/2023/06/oecd-guidelines-for-multinational-enterprises-on-responsible-business-conduct_a0b49990.html
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/article-64-mechanism
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verwendet werden dürfen. Es können zudem verschiedene Kategorien von Angaben gebildet werden. 

Dies ermöglicht, solche mit ähnlicher Bedeutung zu identifizieren und analog zu beurteilen.  

Nachfolgend wird übergeordnet zwischen messbaren sowie vagen/generischen Angaben unterschie-

den. Weitere Kontextinformationen und Referenzen zu den in den Anforderungsbeschrieben verwende-

ten klimabezogenen Begriffen (unterstrichen im Text) finden sich in Kapitel 3. Die Anforderungen be-

ziehen sich auf das heutige Begriffsverständnis. Aufgrund von Entwicklungen der wissenschaftlichen 

oder politischen Grundlagen kann sich dieses Verständnis in Zukunft verändern.  

Messbare Angaben enthalten ein quantitatives Element, d.h. sie sind in Bezug auf klimabelastungsre-

levante Faktoren messbar. Dazu gehören insbesondere Angaben, die eine Kompensation (oder «Über-

kompensation») von THG-Emissionen voraussetzen (z.B. «THG-neutral», «Netto-Null», «CO2-positiv», 

«100% CO2-kompensiert») sowie Angaben über das gänzliche Fehlen von THG-Emissionen (z.B. «CO2-

frei»). Auch gehören Angaben dazu, die eine messbare Verminderung von Treibhausgasemissionen 

(THG) implizieren (z.B. in Form eines CO2-Absenkpfads von Unternehmen). Gesetzlich referenzierte 

Methoden dazu, wie eine messbare Treibhausgasminderung berechnet werden kann, finden sich in 

Ziffer 4.2.1. Vertiefte Erläuterungen rund um Kompensationsmassnahmen finden sich in Ziffer 3.2 

und zu gesetzlich referenzierten Kompensationsstandards in Ziffer 4.2.2. 

 CO2-neutral/THG-neutral: Bei einer ganzheitlichen Betrachtung der THG-Emissionen über die ge-

samte Wertschöpfungskette eines Unternehmens resultiert insgesamt keine Nettozunahme an 

THG/CO2 in der Atmosphäre. Nachdem die THG-Emissionen eines Unternehmens grösstmöglich – 

d.h. so weit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar – reduziert wurden, wird die Gesamtmenge 

der nach Reduktion verbleibenden, schwer vermeidbaren THG- /CO2-Emissionen vollständig mittels 

Negativemissionen ausgeglichen (-> siehe auch Massnahmenhierarchie). Reduktionsmassnahmen 

müssen innerhalb der Wertschöpfungskette des Unternehmens ergriffen werden. Für den Ausgleich 

schwer vermeidbarer Emissionen können auch Kompensationen durch Negativemissionen ange-

rechnet werden. Die Anforderungen an CO2-Zertifikate, welche solche Negativemissionen belegen, 

erfüllen aktuell einzig nationale Bescheinigungen für Negativemissionen aus Inlandprojekten und 

CO2-Zertifikate aus Auslandprojekten für Negativemissionen, bei denen das ausstellende Land die 

CO2-Wirkung abtritt, so genannte «ITMOs» (s. Ziff. 3.2).  

«THG-neutral» geht über «CO2-neutral» hinaus. Bei «THG-Neutralität» müssen weitere Treibhaus-

gase13 mit einbezogen werden. Die Verwendung der Begriffe «CO₂-neutral» bzw. «THG-neutral» ist 

für produktbezogene Angaben faktisch ausgeschlossen, da Kompensationsmassnahmen zur Be-

gründung solcher Angaben nicht herangezogen werden können (vgl. oben, Ziff. 2.2). 

 Netto-Null: Impliziert in der Regel, dass ein Netto-Null-Ziel für die Emissionen von Treibhausgasen 

bzw. von CO2 für die Zukunft festgelegt wurde (z.B. «Netto-Null 2040»). Sofern nicht spezifiziert, 

bezieht sich dieses Ziel auf alle Treibhausgase, nicht nur auf CO2-Emissionen, nicht aber auf weitere 

klimawirksame Effekte. Die Angabe «Netto-Null» ist dabei gleich zu verstehen wie «Neutralität» im 

oben definierten Sinne. Insbesondere sind im Zieljahr verbleibende schwer vermeidbare Emissionen 

vollständig durch Negativemissionen auszugleichen.14 Dass sich die Angabe auf einen zukünftigen 

Zustand bezieht, muss klar zum Ausdruck kommen. Die Kommunikation eines solchen Ziels setzt 

zudem voraus, dass ein Absenkpfad zur Reduktion der Emissionen im Einklang mit den Zielen der 

Schweiz (-> siehe Netto-Null Ziel der Schweiz) festgelegt ist. Der entsprechende Fahrplan und die 

dazugehörigen Massnahmen sollten für die Adressaten der Kommunikation einfach zugänglich sein. 

Die Anforderungen an Netto-Null Fahrpläne inkl. allfälligem Aufbaupfad für Negativemissionen sind 

in Ziffer 4.2.3 beschrieben. 

 Klimaneutral: «Klimaneutral» ist (im Unterschied zu «THG- oder CO2-neutral») für ein Unternehmen 

oder Produkt nach heutigem Kenntnisstand faktisch nicht nachweisbar. Neben den gleichen Anfor-

 
13  Zur Klimawirkung weiterer Treibhausgase siehe Anhang 1 der Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der 

CO2-Emissionen (CO2-Verordnung, SR 641.711). 
14 Das KlG definiert Netto-Null als grösstmögliche Verminderung der THG-Emissionen und Ausgleich der Wirkung der verblei-

benden Emissionen durch die Anwendung von Negativemissionstechnologien (Art. 2 Bst. d KlG). 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/2403/de#art_2
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derungen wie für «CO2-neutral» oder «THG-neutral» müssten für die Verwendung der Angabe «kli-

maneutral» auch Effekte auf das Klima, die nicht durch THG-Emissionen verursacht werden,15 auf-

grund einer systemischen Betrachtung identifiziert und vollständig ausgeglichen werden. Dafür gibt 

es heute nicht genügend wissenschaftliche Methoden. Dies gilt auch für Aussagen wie «klima-posi-

tiv». Diese Begriffe sollten daher zurzeit nicht verwendet werden.  

 THG-/CO2-frei: Bei einer ganzheitlichen Betrachtung werden keine THG-/CO2-Emissionen ausges-

tossen. Die Angabe «frei» impliziert, dass überhaupt keine THG/CO2 emittiert werden – kompensie-

rende Massnahmen sind im Zusammenhang mit diesem Begriff daher ausgeschlossen.  

 Netto-negativ (im Markt auch als «CO2-positiv» oder «carbon negative» bezeichnet): Bei ganzheit-

licher Betrachtung resultiert eine Nettoabnahme von THG-/CO2-Emissionen, das heisst eine über 

die THG-/CO₂-Neutralität hinausgehende negative Netto-Emissionsbilanz. Diese wird ausschliess-

lich mittels zusätzlicher Kompensationsmassnahmen durch Negativemissionen erreicht.16  

 Klima-/CO2-kompensiert, mit Klima-/CO2-Ausgleich (o.ä): Impliziert, dass eine Kompensation der 

Klimabelastung auf Basis von Reduktionen oder mittels Negativemissionen stattgefunden hat. Dabei 

ist zwingend eine konkrete Aussage über das Ausmass und die Qualität der Kompensationsmass-

nahme zu machen. Die geltend gemachten Kompensationsmassnahmen müssen mindestens die 

Anforderungen gemäss Ziffer 2.3 erfüllen. Ohne quantitative Angabe (z.B. «50% kompensiert») sug-

geriert die Angabe eine vollständige Kompensation der Klimabelastung. Für produktbezogene An-

gaben können keine Kompensationsmassnahmen zur Begründung herangezogen werden (vgl. 

oben, Ziff. 2.2).  

Vage und generische Angaben implizieren in der Regel eine signifikante Reduktion von THG-Emissi-

onen und lassen gleichzeitig einen weiten Interpretationsspielraum offen. Daher erfordern sie eine hin-

reichende und klar verständliche Erläuterung zur Art und zum Umfang der Reduktion der Klimabelastung 

(siehe Anhang 1). Je nach Angabe können vage oder generische Angaben auch für Unternehmen nicht 

durch Kompensationsmassnahmen gerechtfertigt werden. 

 Klimafreundlich/-schonend/-wirksam (o.ä.): Die Aktivitäten eines Unternehmens oder die Herstel-

lung, Bereitstellung und Nutzung eines Produkts sind darauf ausgerichtet, die negativen Auswirkun-

gen auf das Klimasystem so gering wie möglich zu halten. Das Erreichen dieses Zustands beruht 

nicht auf Kompensationsmassnahmen ausserhalb der Wertschöpfungskette des Unternehmens 

oder des Lebenszyklus des Produkts. 

 Reduzierter CO2-Fussabdruck, CO2-reduziert: Der CO2-Fussabdruck17 oder die CO2-Emissionen 

wurden bezogen auf ein Produkt, einen Prozess oder ein Unternehmen signifikant reduziert. Diese 

Reduktion kann entweder absolut (z.B. in Tonnen CO2) oder relativ (z.B. weniger CO2-Emissionen 

pro produzierte Einheit) erfolgen, bezieht sich aber nicht auf Kompensationsmassnahmen aus-

serhalb der Wertschöpfungskette des Unternehmens oder des Lebenszyklus des Produkts. Als Teil 

der Angabe ist klar auszuweisen, auf welche Vergleichsgrösse sich die geltend gemachte Reduktion 

bezieht und wie gross die Reduktion ist. 

 Mit Klimaschutzbeitrag/Minderungsbeitrag (o.ä.): Bezieht sich auf THG-Minderungen, die ein Un-

ternehmen ausserhalb seiner Wertschöpfungskette finanziert, ohne diese in einen quantitativen Zu-

sammenhang mit den eigenen Emissionen zu bringen. Solche Beiträge gelten nicht als Kompensa-

tionsleistungen (s. Ziff. 2.3) und begründen keine klimabezogenen Angaben über die reine Beitrags-

leistung hinaus. Die hinreichende und klar verständliche Einbettung (siehe Ziff. 2.1) ist dabei eben-

falls essenziell. Zusätzliche finanzielle Mittel können so sinnvoll in klimaverträgliche Projekte inves-

tiert und dies kann kommuniziert werden, und zwar ohne die Herausforderungen, die mit den mess-

baren Angaben verbunden sind (siehe oben). 

 
15 Das heisst, es müssten beispielsweise die Klimabelastungen des Fliegens infolge Kondensstreifen mit einbezogen werden, 

vgl. Art. 14a Abs. 4 CO2-Gesetz und BAZL: Luftverkehr und Klima. Auch müssen regionale oder lokale, biogeophysikalische 
Auswirkungen der betroffenen Tätigkeiten berücksichtigt werden, die beispielsweise die Oberflächenalbedo oder das lokale 
Klima beeinflusse, vgl. auch IPCC SR1.5, Glossary. 

16  Vgl. Entscheid der SLK (169/23) vom 6. September 2023 (betreffend die Angabe «Unsere Gläschen sind klimapositiv»), E. 8. 
17  Verstanden als die Summe der THG-Emissionen, die in einem Produktsystem emittiert oder entnommen werden, angegeben 

als CO2-Äquivalente und beruhend auf einer Lebenszyklusanalyse (unten, Ziff. 5).  

https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/themen/umwelt/klima.html
https://www.faire-werbung.ch/wp-content/uploads/2023/10/LK1060923.pdf
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Beispiele:  

 «Contribution Claim»: Eine Möglichkeit ist, als Unternehmen einen internen CO2-Preis auf nicht 

reduzierte THG-Emissionen zu erheben, mit dem Ziel, Anreize für Reduktionen dieser Emissio-

nen zu schaffen. Werden die daraus generierten Mittel in qualitativ hochstehende Klimaschutz-

projekte ausserhalb der Wertschöpfungskette investiert oder solche CO2-Zertifikate gemäss pri-

vaten Standards gekauft, werden diese Klimaschutzbeiträge im internationalen Kontext «contri-

bution claims» genannt.18  

 «Mitigation Contribution»: Eine andere Möglichkeit ist, CO2-Zertifikate zu kaufen, die zwar von 

Ländern ausgegeben wurden (unter Artikel 6 des Übereinkommens von Paris), die aber die CO2-

Reduktionswirkung nicht abtreten und allenfalls auch selbst anrechnen wollen (dies sind also 

keine ITMOs, siehe Ziff. 2.3). Solche Zertifikate werden «mitigation contribution» genannt.19  

Im Markt finden sich zudem zahlreiche Angaben mit implizitem, generischem Klimabezug, wie «umwelt-

verträglich», «umweltfreundlich», «ökologisch», «grün», «nachhaltig», «éco» oder «ESG» (Environment, 

Social, Governance). Häufig sind Klimabelastungen ein wesentlicher Bestandteil der Umweltbelastun-

gen eines Produkts oder Unternehmens. In diesen Fällen sind solche Angaben auch als – vage oder 

generische – klimabezogene Angaben zu bewerten. In der Regel setzen sie eine signifikante Reduktion 

der Klimabelastung voraus.  

Wird eine mehrdeutige Abkürzung wie «éco» verwendet (insbesondere im Französischen gebräuchlich), 

muss erläutert werden, ob diese sich auf ein «wirtschaftliches» («économique -> éco») und/oder auf ein 

«ökologisches» («écologique -> éco») Produkt bezieht.  

Die Angabe der Integration oder Berücksichtigung von ESG (Environmental, Social, Governance) wird 

häufig im Kontext von Finanzprodukten und -dienstleistungen verwendet. Dabei ist der Standpunkt des 

Bundesrats20 zu beachten: Die Nachhaltigkeitsziele, welche einer solchen Angabe zugrunde liegen, sol-

len anhand eines möglichst breit verwendeten Referenzrahmens festgelegt werden, beispielsweise nach 

den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen (SDGs) und von der 

Schweiz ratifizierten, internationalen Übereinkommen. Nachhaltigkeitsziele und Kriterien, welche die Un-

ternehmen selbst festlegen, gelten nicht als Referenzrahmen. Finanzprodukte und Dienstleistungen, die 

allfällige ESG-Risiken reduzieren oder die Performance optimieren sollen, verfolgen in der Regel ein rein 

finanzielles Anlageziel und sollen daher nicht als nachhaltig bezeichnet werden, wenn sie nicht mindes-

tens ein spezifisches Nachhaltigkeitsziel verfolgen. Auch Angaben zur Klimaverträglichkeit (alignment) 

oder einem Klimazielbeitrag (impact) von Finanzprodukten und -dienstleistungen müssen durch objek-

tive und überprüfbare Grundlagen belegt werden. Ein Klimazielbeitrag darf zudem nur geltend gemacht 

werden, wenn die angegebenen Auswirkungen oder Einsparungen transparent dargelegt werden und 

auch mess- und nachweisbar sind. Zudem muss z.B. bei Anlagefonds auch ein regelmässiges Reporting 

zur effektiven Klimawirkung vorhanden sein. 

 
18  Z.B. WWF Deutschland, Fit für Paris – Ein Leitfaden, wie sich unternehmerische Klimastrategien mit dem Pariser Abkommen 

vereinbaren lassen, Oktober 2021, Baustein 3; entspricht auch dem Konzept der «Beyond Value Chain Mitigation» (Beyond 

Value Chain Mitigation – Science Based Targets Initiative; Take Responsibility for Residual Emissions Through Beyond Value 

Chain Mitigation (BVCM) | GS). 
19  The Mitigation Contribution under Article 6: key understandings and what it means for the VCM | GS. 
20  Standpunkt des Bundesrates bezüglich Greenwashing-Prävention im Finanzsektor. 

https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2021-10/2021_10_WWF_Fit-f%C3%BCr-Paris-Leitfaden.pdf
https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2021-10/2021_10_WWF_Fit-f%C3%BCr-Paris-Leitfaden.pdf
https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2021-10/2021_10_WWF_Fit-f%C3%BCr-Paris-Leitfaden.pdf
https://sciencebasedtargets.org/beyond-value-chain-mitigation
https://sciencebasedtargets.org/beyond-value-chain-mitigation
https://www.goldstandard.org/companies/beyond-value-chain-mitigation-bvcm
https://www.goldstandard.org/companies/beyond-value-chain-mitigation-bvcm
https://www.goldstandard.org/news/the-mitigation-contribution-under-article-6-key-understandings
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/74576.pdf
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3 Grundlegende klimabezogene Begriffe und Kontextinformationen 

Nachfolgend werden grundlegende Begriffe erläutert und Hintergründe erklärt, welche im Kontext der 

Anforderungen an klimabezogene Angaben wichtig sind (siehe auch Ziff. 3.1). Weil sich Angaben zur 

Klimabelastung heute häufig auf Kompensationsmassnahmen stützen, werden dazugehörende Begriffe 

und Anforderungen an deren Gebrauch aus lauterkeitsrechtlicher Sicht in einem separaten Kapitel ver-

tieft (Ziff. 3.2). 

3.1 Klimabezogene Begriffe und Kontextinformationen  

Klimabelastung: Eine Klimabelastung wird im Wesentlichen durch den Ausstoss von THG, insbeson-

dere CO2 bewirkt. Darüber hinaus ist anerkannt, dass eine Klimabelastung auch auf andere Weise ver-

ursacht werden kann, z.B. durch Stickoxide, Russpartikel und oxidierte Schwefelverbindungen aus dem 

Luftverkehr in gewissen Schichten der Atmosphäre (vgl. auch Art. 5 der Klimaschutz-Verordnung, KlV)21. 

Die national und international vereinbarten Klimaschutzziele zielen darauf ab, die THG-Konzentration in 

der Atmosphäre auf ein Niveau zu beschränken, das eine gefährliche Klimaveränderung verhindert.22  

THG-Emissionsreduktion: Da THG-Emissionen insbesondere bei der Verbrennung fossiler Energien 

entstehen, erfolgen THG-Emissionsreduktionen insbesondere durch die Verwendung von effizienteren 

oder alternativen Technologien und Verfahren sowie durch verändertes Konsumverhalten. Die Nichtnut-

zung von Lagerstätten fossiler Brennstoffe ist keine Emissionsreduktion. 

Netto-Null Ziel der Schweiz: Die Schweiz hat im KlG das Ziel verankert, bis spätestens im Jahr 2050 

die Wirkung der in der Schweiz anfallenden von Menschen verursachten THG-Emissionen auf Null zu 

senken (Art. 3 Abs. 1 KlG). Netto-Null-Emissionen werden erreicht durch die grösstmögliche THG-Emis-

sionsreduktion und den Ausgleich der Wirkung der verbleibenden Emissionen durch die Anwendung von 

Negativemissionstechnologien (NET; Art. 2 Bst. d KlG). Das Ziel von Netto-Null Emissionen bis spätes-

tens 2050 gilt auch für Unternehmen (Art. 5 Abs. 1 KlG). Dabei sind mindestens die direkten und indi-

rekten Emissionen zu berücksichtigen. 

Absenkpfad für THG-Emissionen: Um das Netto-Null Emissionsziel bis spätestens 2050 für Unterneh-

men zu erreichen, können diese einen Netto-Null-Fahrplan erarbeiten (Art. 5 Abs. 2 KlG, siehe dazu 

unten). Ein solcher Fahrplan muss für realwirtschaftliche Unternehmen gemäss KlV einen Absenkpfad 

mindestens für ihre direkten und indirekten THG-Emissionen vorsehen, um die Emissionen schrittweise 

zu reduzieren (Art. 3 Abs. 1 Bst. e KlV). Der Absenkpfad muss soweit technisch möglich bis 2050 linear 

sein und sich an den Richtwerten für die Sektoren Gebäude, Verkehr und Industrie nach Art. 4 KlG 

orientieren. 

Schwer vermeidbare Emissionen: Schwer vermeidbare THG-Emissionen gibt es insbesondere bei 

industriellen Anlagen, die nicht mit herkömmlichen Verminderungsmassnahmen, wie etwa dem Ersatz 

von fossilen Brennstoffen, reduziert werden können. Dazu zählen Prozessemissionen in Zementwerken 

oder Emissionen aus der Verbrennung fossiler Abfälle. Solche Emissionen können durch die Abschei-

dung und Speicherung von CO2 (engl. carbon capture and storage, CCS) nach heutigem Kenntnisstand 

bis im Jahr 2050 um rund 90 Prozent reduziert werden. Die verbleibenden industriellen Treibhaus-

gasemissionen lassen sich auch mit CCS nicht vermeiden. Weiter werden schwer vermeidbare Emissi-

onen bei der Abfallverwertung erwartet (z.B. aus Kehrichtverbrennungsanlagen, aus Deponien, aus Ab-

wasserreinigungsanlagen, Methanschlupf aus Biogasanlagen), die nur zum Teil mit CCS vermindert 

werden können, sowie aus der Landwirtschaft, dem Flugverkehr und der Nutzung synthetischer Gase. 

Schwer vermeidbare Emissionen müssen (im Zieljahr) mit Negativemissionen ausgeglichen werden.23  

Negativemissionen (engl. Carbon Dioxide Removal CDR): Negativemissionen werden durch biologi-

sche und technische Verfahren erreicht. Dabei wird CO2 durch eine menschliche Aktivität aus der Atmo-

sphäre entfernt und dauerhaft gespeichert in Wäldern, Böden, Holzprodukten oder anderen Kohlenstoff-

speichern. Das KlG definiert den Begriff der Negativemissionen.24 Ebenfalls auf Negativemissionen be-

 
21  Verordnung vom 27. November 2024 zum Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der 

Energiesicherheit (Klimaschutz-Verordnung, KlV, SR 814.310.1). 
22  Art. 1 KlG i.V.m. Art. 2 Übereinkommen von Paris vom 12. Dezember 2015 (Klimaübereinkommen, SR 0.814.012).  
23  Siehe auch Erläuterungen zur Klimaschutz-Verordnung vom 27. November 2024 (KIV). 
24 S. Art. 2 Bst. a KlG. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2024/772/de#art_5
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/2403/de#art_3
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2023/655/de#art_2
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/2403/de#art_5
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/2403/de#art_5
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2024/772/de#art_3
https://www.bafu.admin.ch/dam/de/sd-web/tg1LbuphOYXI/erlaeuterung_klimaschutzverordnung_kiv.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/2403/de
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zieht sich das CO2-Gesetz, wenn es im Zusammenhang mit verpflichtenden Kompensationsmassnah-

men von «Erhöhung der Senkenleistung» spricht.25 Im internationalen Markt ist dafür der englische Be-

griff «Carbon Removal» oder «Removal» gebräuchlich. Die vorliegende Vollzugshilfe verwendet den 

Begriff Negativemissionen (zu weiteren Begrifflichkeiten in diesem Zusammenhang siehe Ziff. 3.2.).  

Aufbaupfad für Negativemissionen: Um das Ziel von Netto-Null-Emissionen bis spätestens 2050 für 

Unternehmen zu erreichen, wird empfohlen, für den Ausgleich der schwer vermeidbaren Emissionen 

einen schrittweisen Aufbaupfad für die Anwendung von Negativemissionen vorzusehen (Art. 3 Abs. 1 

Bst. f KlV). Aufbaupfade bilden einen zwingenden Bestandteil von Fahrplänen nach Artikel 5 KIG, wenn 

schwer vermeidbare Emissionen verbleiben. 

Massnahmenhierarchie: Gemäss der Definition des Netto-Null-Ziels der Schweiz soll die Minderung 

von THG primär durch die Reduktion von THG-Emissionen erfolgen. Negativemissionen sollen nur für 

den Ausgleich von schwer vermeidbaren Emissionen eingesetzt werden und sind insofern subsidiär.  

THG-Emissionen auf Unternehmensebene26: THG-Emissionen, die einem Unternehmen zugeordnet 

werden können, werden in direkte, indirekte sowie vor- und nachgelagerte Emissionen unterteilt (pro-

duktbezogene Emissionen sind Teil davon). Eine ganzheitliche Betrachtung umfasst immer alle Kate-

gorien: 

 Direkte Emissionen: Durch den Unternehmensbetrieb verursachte THG-Emissionen, die insbeson-

dere durch die Verbrennung von fossilen Energieträgern sowie durch (Herstellungs-)Prozesse ent-

stehen (vgl. Art. 2 Bst. b KlG). Dies entspricht der Kategorisierung als Scope 1 Emissionen (direct 

GHG emissions nach GHG Protocol).27 

 Indirekte Emissionen: THG-Emissionen, die bei der Bereitstellung der eingekauften Energie verur-

sacht werden (vgl. Art. 2 Bst. c KlG). Dies entspricht der Kategorisierung als Scope 2 Emissionen 

(z.B. electricity indirect GHG emissions nach GHG Protocol oder Fernwärme bei Gebäuden).  

 Vor- und nachgelagerte Emissionen: THG-Emissionen, die während dem gesamten Lebenszyklus 

eines Produkts oder einer Leistung von Dritten bzw. in der Wertschöpfungskette des Unternehmens 

verursacht werden.28 Die Ermittlung der vor- und nachgelagerten Emissionen richtet sich nach dem 

Stand der Wissenschaft, namentlich nach dem Standard Corporate Value Chain (Scope 3) Ac-

counting and Reporting Standard (2011)29 des GHG Protocol30 und entspricht der Kategorisierung 

als Scope 3 Emissionen (other indirect GHG emissions) nach GHG Protocol. Gemäss GHG Protocol 

bestehen 15 Arten von Scope 3 Emissionen, die in der Terminologie des GHG Protocols zusammen 

mit den Scope 2 Emissionen als indirekte Emissionen bezeichnet werden. 

Emissionen innerhalb der Wertschöpfungskette: Zusammen genommen ergeben die direkten, indi-

rekten und die vor- und nachgelagerten Emissionen (Scope 1, 2 und 3) die Emissionen der gesamten 

Wertschöpfungskette des Unternehmens. Nicht von diesen Kategorien erfasste Emissionen liegen aus-

serhalb der Wertschöpfungskette eines Unternehmens.  

Kompensation: Werden THG-Emissionsreduktionen oder Negativemissionen geltend gemacht, die 

ausserhalb der Wertschöpfungskette eines Unternehmens (Scope 1-3) oder ausserhalb des Lebenszyk-

lus eines Produkts entstehen, spricht man von Kompensation. 

Netto-Null-Fahrpläne für Unternehmen: Das KlG schreibt vor, dass alle Unternehmen spätestens bis 

2050 Netto-Null-Emissionen erreichen müssen, wobei mindestens die direkten und die indirekten Emis-

sionen zu berücksichtigen sind (Art. 5 Abs. 1 KIG); die Berücksichtigung von vor- und nachgelagerten 

Emissionen wird empfohlen. Zur Erreichung dieses Ziels können Unternehmen und Branchen Fahrpläne 

erarbeiten (Art. 5 Abs. 2 KIG). Ein solcher Netto-Null-Fahrplan ist verpflichtend für Unternehmen, die ein 

Fördergesuch zur Förderung neuartiger Technologien und Prozesse einreichen (Art. 6 KlG).  

 
25  Art. 2 Bst. h oder Art. 6 CO2-Gesetz. 
26  Die Umschreibung gilt für Unternehmen der Realwirtschaft. Für Unternehmen der Finanzbranche ist aufgrund des Ziels der 

klimaverträglichen Ausrichtung der Finanzmittelflüsse (Art. 1 Bst. c KlG) auf die durch deren hauptsächlichen Geschäftstätig-
keiten verursachten Emissionen abzustellen.   

27 S. WBCSD/WRI, The Greenhouse Gas Protocol. A Corporate Accounting and Reporting Standard (revidierte Fassung, 2004). 
28 Vgl. Art. 2 Abs. 2 KlV. 
29 WBCSD/WRI, Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, 2011. 
30  Anhang 1 Ziff. 1 KlV. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2024/772/de#art_3
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2024/772/de#art_3
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/2403/de#art_2
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/2403/de#art_2
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/2403/de#art_5
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/2403/de#art_5
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/2403/de#art_6
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Corporate-Value-Chain-Accounting-Reporing-Standard_041613_2.pdf
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Zudem sind grosse Schweizer Publikumsgesellschaften gemäss Artikel 964a des Obligationenrechts 

(OR) jährlich zur Erstellung eines Berichts über nichtfinanzielle Belange verpflichtet, wozu auch Umwelt-

belange und insbesondere auch Angaben über die Treibhausgasemissionen gehören. Die Anforderun-

gen an diese Berichterstattung sind in der Verordnung über die Berichterstattung über Klimabelange 

(nachfolgende Berichterstattungs-VO genannt)31 präzisiert. Darin wird verlangt, dass die betroffenen Un-

ternehmen einen Transitionsplan veröffentlichen, der mit den Schweizer Klimazielen vergleichbar ist, 

also einen Netto-Null Fahrplan (Art. 3 Abs. 3 Bst. a Berichterstattungs-VO). In Ziffer 4.2.3 werden die 

Anforderungen an solche Netto-Null Fahrpläne/Transitionspläne für Unternehmen der Schweizer Real-

wirtschaft und der Finanzbranche in Zusammenhang mit klimabezogenen Angaben erläutert. 

Lebenszyklus eines Produkts: Bei einer ganzheitlichen Betrachtung wird der gesamte Lebenszyklus 

eines Produkts erfasst. Der Lebenszyklus eines Produkts (einschliesslich Dienstleistungen) betrifft die 

aufeinanderfolgenden und miteinander verknüpften Phasen der Lebensdauer eines Produkts. Dazu ge-

hören die Rohstoffgewinnung oder Rohstofferzeugung aus natürlichen Ressourcen, die Vorbehandlung, 

Herstellung, Lagerung, der Vertrieb, die Installation, Nutzung, Wartung, Reparatur, Nachrüstung, Über-

holung und Wiederverwendung sowie die Entsorgung. Dieser Ablauf ist sinngemäss auch für Dienstleis-

tungen anwendbar.  

Produktbezogene THG-Emissionen: Solche lassen sich durch Lebenszyklusanalysen (engl. «life cycle 

assessment LCA») messen. Dazu kann beispielsweise der GHG Protocol Standard mit dem Titel Pro-

duct Life Cycle Accounting and Reporting Standard verwendet werden (s. Ziff. 4.2.1). Sie sind ein Teil 

der (Scope 1, 2, und 3) Emissionen eines Unternehmens.32  

3.2 Begriffe und Kontextinformationen zu Kompensationsmassnahmen (Emissi-

onsreduktionen oder Negativemissionen) 

Angaben zur Klimabelastung stützen sich heute häufig auf Kompensationsmassnahmen, also Massnah-

men, die ausserhalb der Wertschöpfungskette des Unternehmens wirken. Das vorliegende Kapitel er-

läutert zentrale Begriffe in diesem Zusammenhang. In Ziffer 3.3 werden wesentliche Kriterien für eine 

lautere Bezugnahme auf Kompensationsmassnahmen definiert.  

Kompensation durch Emissionsreduktion oder durch Negativemissionen 

Werden durch Kompensationsmassnahmen Emissionen reduziert, werden diese im Folgenden als 

«Kompensation durch Reduktion» bezeichnet. Werden der Atmosphäre dauerhaft THG entnommen, 

werden diese Massnahmen als «Kompensation durch Negativemissionen» bezeichnet.  

Die Unterschiede zwischen Kompensationsmassnahmen als Reduktion und als Negativemissionen kön-

nen aus globaler Sicht vereinfacht wie folgt illustriert werden. Beispiele dazu sind im Kasten mit häufig 

gestellten Fragen unter Ziffer 3.3 beschrieben: 

 
31  Verordnung vom 23. November 2022 über die Berichterstattung über Klimabelange (SR 221.434). 
32 Vgl. z.B. Erläuterungen zur Klimaschutz-Verordnung (KIV) vom 27. November 2024, S. 13-14; Greenhouse Gas Protocol, 

Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard, S. 7. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/de#art_964_a
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/de#art_964_a
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/747/de
https://www.bafu.admin.ch/dam/de/sd-web/tg1LbuphOYXI/erlaeuterung_klimaschutzverordnung_kiv.pdf
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Emissionsreduktion Negativemissionen 

 
 

Bei Kompensation durch Reduktion werden 
Emissionen ausserhalb der Wertschöpfungskette 
des Unternehmens reduziert und diese Reduktio-
nen als CO2-Zertifikate eingekauft. Auch wenn 
aus bilanzieller Sicht des Unternehmens eine 
Tonne CO2 eingespart wurde, werden mit solchen 
Kompensationsmassnahmen aus globaler Sicht 
lediglich THG-Emissionsreduktionen erreicht, 
nicht aber Negativemissionen oder Netto-Null. 

Das Schweizer Klimaziel 2030 (verankert im CO2-
Gesetz) sieht Kompensation durch Reduktion im 
Zusammenhang mit der Kompensationspflicht für 
Treibstoffimporteure vor, und zwar sowohl im In-
land wie auch im Ausland. 

Bei Kompensation durch Negativemissionen wird 
ausserhalb der Wertschöpfungskette des Unter-
nehmens der Atmosphäre dauerhaft CO2 ent-
nommen. Diese entnommene Menge kann in 
Form von CO2-Zertifikaten eingekauft werden. So 
können Netto-Null-Emissionen erreicht werden.  

 

Das Schweizer Klimaziel 2050 (verankert im KlG) 
sieht Negativemissionen zur Kompensation 
schwer vermeidbarer Emissionen vor. 

 
Bildquelle: Swiss Carbon Removal Platform / carbon-re-
moval.ch 

In der Vergangenheit wurden für Kompensationsmassnahmen vor allem Reduktionsmassnahmen ver-

wendet. Künftig werden Negativemissionen mit Blick auf das Netto-Null Ziel unter dem KlG eine grössere 

Rolle spielen. Um die Qualität der Kompensationsmassnahmen zu beurteilen, sind für beide Arten von 

Massnahmen Beurteilungskriterien (siehe Ziff. 3.3) beizuziehen. Solche Kompensationsmassnahmen 

können als CO2-Zertifikate abgebildet und gehandelt werden.  

CO2-Zertifikat: Ein CO2-Zertifikat (engl. «carbon credit», im EU Kontext auch «Emissionsgutschrift» ge-

nannt) ist eine übertragbare oder handelbare Einheit, die eine Tonne CO2-Äquivalent Emissionsreduk-

tion oder Negativemission abbildet. Heute beziehen sich CO2-Zertifikate meist auf Emissionsreduktionen 

und noch kaum auf Negativemissionen. CO2-Zertifikate können durch private oder staatliche Stellen 

ausgegeben werden und unterschiedliche Qualitätsstandards erfüllen. 

Freiwillige und verpflichtende Kompensation 

In der Schweiz gilt es zwischen freiwilliger und verpflichtender Kompensation zu unterscheiden: 

Freiwillige Kompensation bezeichnet die freiwillige Beschaffung von CO2-Zertifikaten, welche im Rah-

men einer staatlich nicht vorgegebenen Klimaschutzmassnahme eingesetzt werden. Dabei kann es sich 

um CO2-Zertifikate nach privaten Standards handeln oder auch um staatlich ausgegebene CO2-Zertifi-

kate (für die Schweiz sog. Bescheinigungen, siehe nachfolgend), die für freiwillige Zwecke verwendet 

werden.33 

 
33  Staatlich festgelegte Standards auf internationaler Ebene sind CO2-Zertifikate aus dem multilateralen Paris Agreement Cre-

diting Mechanism «PACM» oder aus bilateralen Ansätzen unter Artikel 6.2 des Klimaübereinkommens. Für staatliche CO2-
Zertifikate der Schweiz siehe «verpflichtende Kompensation». 

http://www.carbon-removal.ch/
http://www.carbon-removal.ch/
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CO2-Zertifikat nach privaten Standards: CO2-Zertifikate, die nach einem privaten (=nicht-staatlichen) 

Standard ausgestellt wurden. Es gibt verschiedene solche Standards, deren Qualitätsanforderungen un-

terschiedlich sind.34  

Freiwilliger Kompensationsmarkt (engl. Voluntary Carbon Market VCM): Der freiwillige Markt umfasst 

den Handel mit CO2-Zertifikaten, welche für die freiwillige Kompensation eingesetzt werden.35 Dieser 

Markt sowie die privaten Standards für CO2-Zertifikate unterliegen in der Schweiz keiner spezifischen 

behördlichen Aufsicht.  

Verpflichtende Kompensation bezieht sich auf Massnahmen nach CO2-Gesetz der Schweiz im Zu-

sammenhang mit der Pflicht für Treibstoffimporteure zur Kompensation von CO2-Emissionen bei fossilen 

Treibstoffen.36 Dabei werden staatliche CO2-Zertifikate als sogenannte nationale und internationale Be-

scheinigungen ausgestellt, gehandelt und abgegeben. 

Nationale Bescheinigungen: Dies sind in der Schweiz handelbare staatliche CO2-Zertifikate (vgl. auch 

Ziff. 4.2.2). Sie bescheinigen in der Schweiz nachweislich erzielte Verminderungen von Treibhaus-

gasemissionen (Reduktionen) oder Erhöhungen der Senkenleistung (Negativemissionen)37 gemäss den 

gesetzlich festgelegten Anforderungen. Nationale Bescheinigungen nach dem CO2-Gesetz erfüllen die 

Anforderungen gemäss Ziffer 2.3. 

Internationale Bescheinigungen: Dies ist ein Begriff, der in der Schweiz, nicht aber international ge-

bräuchlich ist. Diese CO2-Zertifikate, die nur im Schweizer Recht gültig sind, bescheinigen im Ausland 

nachweislich erzielte Verminderungen von Treibhausgasemissionen (Reduktionen) oder Erhöhungen 

der Senkenleistung (Negativemissionen) gemäss den gesetzlich festgelegten Anforderungen.38 Interna-

tionale Bescheinigungen nach dem CO2-Gesetz erfüllen die Anforderungen gemäss Ziffer 2.3. Sie re-

präsentieren im Rahmen von bilateralen Staatsverträgen (vgl. Art. 6.2 Übereinkommen von Paris) oder 

eines – noch zu operationalisierenden – multilateralen Mechanismus (vgl. Art. 6.4 Übereinkommen von 

Paris) ausgestellte internationale CO2-Zertifikate gemäss dem Übereinkommen von Paris, sogenannte 

«Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs)».39 Die Schweiz rechnet sich die internatio-

nalen Bescheinigungen an ihre Klimaziele an (Verpflichtung der Treibstoffimporteure gemäss CO2-Ge-

setz). Unternehmen können aber ebenfalls freiwillig solche internationalen Bescheinigungen erwerben. 

 

 
34  Die bekanntesten privaten Standards sind: GoldStandard und Verra. Siehe auch “What is the role of carbon standards in the 

voluntary carbon market?”. 
35  Unternehmen können zudem auch freiwillig nationale oder internationale Bescheinigungen – wie sie im Rahmen der ver-

pflichtenden Kompensation gehandelt werden - erwerben und stilllegen. 
36 Art. 28b ff. CO2-Gesetz. S. auch nationale Bescheinigungen (Art. 2 Bst. d CO2-Gesetz), internationale Bescheinigung (Art. 2 

Bst. f CO2-Gesetz) und Emissionsminderungszertifikate (Art. 2 Bst. e CO2-Gesetz). 
37  Vgl. Art. 2 Bst. d CO2-Gesetz. 
38  Vgl. Art. 2 Bst. f CO2-Gesetz. 
39  Vgl. auch Richtlinie Netto-Null-Fahrpläne des BFE vom 12. Februar 2025, Version vom 14. Februar 2025, basierend auf 

Art. 5 KlG.  

https://vcmprimer.org/chapter-7-carbon-standards-in-the-voluntary-carbon-market/
https://vcmprimer.org/chapter-7-carbon-standards-in-the-voluntary-carbon-market/
https://pubdb.bfe.admin.ch/de/publication/download/11967
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3.3 Exkurs: Häufig gestellte Fragen  

Was sind typische Kompensationsmassnahmen für Emissionsreduktionen?  

Typische Kompensationsprojekte im verpflichtenden Kompensationsmarkt der Schweiz sind die CO2-

arme Wärmeproduktion in Wärmeverbünden oder der Einsatz erneuerbarer Treibstoffe. Im Ausland sind 

beispielsweise nachhaltige Landwirtschaftspraktiken für den Reisanbau, effizientere Kochöfen oder der 

Betrieb von E-Bussen als Kompensationsprojekte autorisiert. Das BAFU veröffentlicht Anforderungen an 

Kompensationsprojekte (Reduktion und Negativemissionen) sowie die registrierten Projekte im In- und 

Ausland.40 Auf dem freiwilligen Markt sind Wald- und Landprojekte (Nutzung und Schutz) sehr häufig. 

Was sind typische Kompensationsmassnahmen für Negativemissionen? 

Negativemissionen entstehen durch technische oder naturbasierte Ansätze, die der Atmosphäre dauer-

haft CO2 entnehmen und dieses dauerhaft speichern. Dazu gehört zum Beispiel die Aufforstung, die 

Nutzung von Bioenergie mit CO2-Abscheidung und-Speicherung, das Ausbringen von Pflanzenkohle 

oder die maschinelle CO2-Luftfiltrierung und Speicherung (direct air capture).41 CO2-Zertifikate für Nega-

tivemissionen sind aktuell erst in geringem Umfang auf dem verpflichtenden und freiwilligen Markt ver-

fügbar.  

Gehören CCS und CCU auch zu den Negativemissionstechnologien? 

Die Abscheidung und Speicherung von CO2 (engl. carbon capture and storage CCS) und die Abschei-

dung und Nutzung von CO2 (engl. carbon capture and use CCU) gelten gemäss dem Weltklimarat IPCC 

nicht als Negativemissionstechnologien, wenn sie auf fossiles oder prozessbedingtes CO2 angewendet 

werden. In diesen Fällen handelt es sich um Reduktionen. CCS und CCU können nur dann Negative-

missionen erzeugen, wenn das CO2 biogen ist oder direkt aus der Umgebungsluft abgeschieden und 

dauerhaft in geologischen Lagerstätten oder Produkten gespeichert wird.42 

Wie sind Waldprojekte aus dem freiwilligen Markt einzuordnen? 

Im freiwilligen Markt machten im Jahr 2022 Wald- und Landnutzungs- und -schutzprojekte knapp die 

Hälfte des gesamten Handelsvolumens aus. Das Handelsvolumen für Wald-Klima-Projekte hat sich von 

2020 bis 2021 vervierfacht und einen Handelswert von über 1.3 Milliarden USD erreicht.43 Insbesondere 

umstritten war jüngst, ob Waldschutzprojekte die versprochene Klimawirkung leisten können. Bei sol-

chen Projekten wird häufig kein neuer Wald aufgeforstet, sondern bestehender Wald geschützt. Das 

BAFU stellt prinzipiell keine internationalen Bescheinigungen für Projekte zur biologischen CO2-Spei-

cherung (auch CO2-Sequestrierung genannt) sowie zur Reduktion von Entwaldung oder der Degradie-

rung von Wäldern im Ausland aus.44 Angesichts der Bedeutung dieser Themen im Klimakontext unter-

stützt die Schweiz solche Initiativen jedoch über andere Kanäle, wie z.B. das REDD+-Programm, an 

dem sich die Schweiz finanziell beteiligt.  

Wann ist Dauerhaftigkeit erfüllt? 

Qualitativ gute Kompensationsprojekte (Reduktion und Negativemissionen) müssen dauerhafte Emissi-

onsreduktionen oder Senkenleistungen/Negativemissionen garantieren. Generell haben technische Lö-

sungen eine höhere Dauerhaftigkeit als konventionelle naturbasierte Ansätze.45 Beispielsweise existie-

ren bei Wald- und Moorschutzprojekten Risiken wie Waldbrände, Schädlingsbefall oder illegale Abhol-

zung. Für nationale und internationale Bescheinigungen der Schweiz46 gilt: Wenn die Senkenwirkung 

umgekehrt wird, so dass die Kohlenstoffsenke zur Emissionsquelle wird, werden die betroffenen Be-

scheinigungen im Register markiert und nicht mehr für die Erfüllung der Kompensationspflicht anerkannt. 

 
40  CO2-Kompensation: Projekte und Programme, Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde, Mai 2025. 
41  Ein  Bericht des Bundesrats zu Negativemissionenvom September 2020 liefert einen systematischen Überblick der heute 

bekannten Ansätze. 
42  Ein grafischer Überblick dazu ist in der Richtlinie Netto-Null-Fahrpläne, S. 23 enthalten. 
43  Bedingungen für Massnahmen zur biologischen Sequestrierung durch Waldprojekte im Ausland für die Kompensation von 

Treibhausgas Emissionen, 2022. 
44  Anhang L: Zulässige und ausgeschlossene Projekt- und Programmtypen, Version 1.1. 
45  The State of Carbon Dioxide Removal 2024 – 2nd Edition. DOI 10.17605/OSF.IO/F85QJ (2024).  
46  20. Newsletter CO2-Kompensation der Schweiz, 28. August 2024. 

https://www.bafu.admin.ch/de/versionen-der-vollzugsmitteilung-projekte-und-programme-zur-emi
https://www.news.admin.ch/de/nsb?id=80271
https://pubdb.bfe.admin.ch/de/publication/download/11967
https://www.bafu.admin.ch/dam/de/sd-web/IbO3EZtMAv6j/bedingungen-fuer-massnahmen-zur-biologischen-sequestrierung-durch-waldprojekte-im-ausland-fuer-die-kompensation-von-treibhausgas-emissionen.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/de/sd-web/IbO3EZtMAv6j/bedingungen-fuer-massnahmen-zur-biologischen-sequestrierung-durch-waldprojekte-im-ausland-fuer-die-kompensation-von-treibhausgas-emissionen.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/de/sd-web/mdyU2mxE4WOq/kop_vomi_anhang_l_2024.pdf
https://www.stateofcdr.org/s/The-State-of-Carbon-Dioxide-Removal-2Edition.pdf
https://www.bafu.admin.ch/de/20-newsletter-co2-kompensation-der-schweiz-28-august-2024
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Das kann zum Beispiel bei einem Brand in einem bewirtschafteten Wald passieren. Wenn die Kompen-

sationspflicht in der Vergangenheit mit Bescheinigungen aus Senkenprojekten erfüllt wurde, kann es 

sein, dass sich diese später als nicht dauerhaft (auch permanent genannt) herausstellen. Dann muss 

die Kompensationspflicht aus der Vergangenheit nochmals neu erfüllt werden. Die in der Vergangenheit 

abgegebenen Bescheinigungen werden also rückwirkend ungültig.  

Wie beurteilt das BAFU die privaten Standards?47 

Der freiwillige Markt ist ein freier Markt und unterliegt in der Schweiz keiner spezifischen behördlichen 

Aufsicht. Der internationale freiwillige Markt für CO2-Zertifikate besteht schon seit bald zwanzig Jahren. 

Der Markt ist geprägt durch eine Vielzahl von privaten Anbietern (darunter auch einige Schweizer Fir-

men) und Zertifizierungs-Standards. Oft ist nicht gesichert, dass private Standards die Einhaltung aller 

notwendigen Qualitätskriterien hinsichtlich der Herausforderungen Zusätzlichkeit (auch Additionalität ge-

nannt), Reduktions- bzw. Senkenleistung, Dauerhaftigkeit (auch Permanenz genannt) und keine Dop-

pelzählung für alle Projekttypen sicherstellen.  

Der freiwillige Markt kann mit seiner Effizienz und Innovationskraft einen wichtigen Teil zum Erreichen 

des Netto-Null-Ziels beisteuern. Dies aber nur, wenn die CO2-Zertifikate und die Labels das liefern, was 

sie versprechen.  

 

  

 
47  Regelung des freiwilligen Kohlenstoffmarktes, Bericht des BAFU zuhanden der UREK-S, 9. März 2023. 

https://www.parlament.ch/centers/documents/de/10_Regelung%20des%20freiwilligen%20Kohlenstoffmarktes.%20Bericht%20an%20UREK-S.%20M%C3%A4rz%202023.pdf
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4 Anforderungen, Standards und weitere Hilfestellungen für den Nach-
weis klimabezogener Angaben  

Zur Objektivierung und Überprüfung klimabezogener Angaben stehen grundsätzlich eine Vielzahl von 

Standards und Methoden zur Verfügung. Diese unterscheiden sich insbesondere hinsichtlich ihrer 

Rechtsnatur (staatlich oder privat) und der Thematik, für welche sie anzuwenden sind (z.B. THG-Bi-

lanzierung mit sektorspezifischen Empfehlungen, Standards für Kompensationszertifikate, Netto-Null-

Transitionspläne/Fahrpläne für Unternehmen).  

Nach einer Darstellung der allgemeinen Anforderungen (Ziff. 4.1) folgt ein Überblick über die in Schwei-

zer Regulierungen referenzierten Methoden und Standards (Ziff. 4.2). In Ziffer 4.3 werden weitere frei-

willige Standards und gebräuchliche Prinzipien als Hilfestellung aufgeführt – ohne Anspruch auf Voll-

ständigkeit. Insbesondere private Standards unterliegen häufigen Änderungen. Unternehmen können 

auch gleichwertige oder neue Standards verwenden, sofern diese den allgemeinen Anforderungen ent-

sprechen. Das BAFU beobachtet die Entwicklungen in diesem dynamischen Bereich kontinuierlich.  

4.1 Allgemeine Anforderungen an den Nachweis klimabezogener Angaben 

Die Wahl geeigneter Standards und Methoden obliegt den Unternehmen. Eine klimabezogene Angabe 

ist insbesondere dann durch objektive und überprüfbare Grundlagen belegt, wenn die folgenden Anfor-

derungen erfüllt sind.  

 Objektivität: Der Nachweis beruht auf aktuellen, anerkannten Standards und Methoden und berück-

sichtigt insbesondere – soweit vorhanden – gesetzlich referenzierte Standards und Methoden, so 

dass die Angabe als wahr angesehen werden kann. Bei der Beurteilung werden insbesondere die 

folgenden Kriterien berücksichtigt: Transparenz und wissenschaftliche Qualität der Methodik; gute 

Governance, insbesondere betreffend Vermeidung von Interessenkonflikten, zum Beispiel durch Ve-

rifikation des (privaten) Standards durch eine unabhängige Organisation; Übereinstimmung mit 

staatlichen Vorgaben (national/international); Praxistauglichkeit im Markt. 

 Angemessene Methodik: Die Annahmen, Referenzzeiträume, Standards und Methoden, auf wel-

chen eine klimabezogene Angabe basiert, sind so zu wählen, dass sie in Bezug auf das betreffende 

Produkt oder Unternehmen angemessen sind und die daraus abgeleitete Angabe aktuell und nicht 

irreführend ist. Insbesondere bei vergleichenden Angaben ist sicherzustellen, dass diese nicht nur 

formal vergleichbar sind (siehe Anhang 1), sondern auch auf gleichwertigen Daten, Methoden und 

Annahmen basieren.  

 Zukunftsbezogene Angaben: Grundlagen, die Angaben über zukünftig verringerte Klimabelastun-

gen (z.B. «Netto-Null 2030») untermauern, zeigen die realistische Umsetzung der geplanten Mass-

nahmen auf (bei unternehmensbezogenen Angaben z.B. mittels Transitions- oder Netto-Null-Fahr-

plan, s. Ziff. 4.2.3) und stellen eine objektive Überprüfbarkeit sicher (z.B. mittels jährlicher Fortschritt-

berichte).  

 Nachvollziehbarkeit: Die Grundlagen, auf denen eine klimabezogene Angabe basiert – einschliess-

lich allfällig herangezogener Standards, der verwendeten Methode(n) sowie zugrunde gelegter An-

nahmen und Referenzzeiträume – müssen verfügbar sein. Im Streitfall muss das kommunizierende 

Unternehmen in der Lage sein, die Richtigkeit der Angabe anhand objektiver und überprüfbarer 

Grundlagen zu belegen. D.h. es ist zwar nicht verpflichtet, eine klimabezogene Angabe vorgängig 

einer unabhängigen Drittprüfung zu unterziehen, trägt allerdings das Risiko, dass die Angabe ohne 

entsprechende Belege ihrer Richtigkeit unlauter ist. Das Klarheitsgebot (Irreführungsverbot) verlangt 

zudem, dass die wesentlichen Informationen für das Verständnis bereits mit der Angabe offengelegt 

werden. Diese Informationen sind bei der Veröffentlichung der Angabe – unter Wahrung allfälliger 

vertraulicher Informationen – leicht auffindbar und in unmittelbarer Nähe zur getätigten Angabe be-

reitzustellen. Weitergehende Informationen können etwa über einen Weblink oder QR-Code zugäng-

lich gemacht werden. Hohe Anforderungen an die Transparenz und Nachvollziehbarkeit bestehen 

insbesondere hinsichtlich der Berechnung der Klimabelastung, der Art erfolgter oder geplanter 

Klimabelastungsminderungen sowie allfällig einbezogener Kompensationsmassnahmen. 



Vollzugshilfe zur Beurteilung von klimabezogenen Angaben im Sinne des UWG UV-2561 
 

21/32 
 

4.2 In der Schweizer Gesetzgebung referenzierte Standards und Methoden  

4.2.1 THG-Bilanzierung und weitere Messgrössen 

Für Unternehmen der Realwirtschaft: In den Erläuterungen der KlV zur Berechnung der Treibhaus-

gasemissionen von Unternehmen der Realwirtschaft wird das GHG Protocol referenziert.48 Es besteht 

aus diversen methodischen Empfehlungen und ist ein etablierter und breit akzeptierter Standard zur 

Bilanzierung (Accounting) unternehmens- und produktbezogener THG-Emissionen.49 Die Methodik des 

GHG Protocols hat sich weitgehend als Standard durchgesetzt und wird bereits von zahlreichen Unter-

nehmen angewendet. Zudem beziehen sich viele weitere Standards, insbesondere zur Klimaberichter-

stattung und -zielsetzung, auf die Bilanzierung nach GHG Protocol. Die GHG Protocol-Standards werden 

regelmässig überarbeitet.50 Zudem wird derzeit ein neuer, ergänzender Standard entwickelt.51 

Das Schweizer Recht referenziert mehrere GHG Protocol-Standards. Zur Kategorisierung von vor- und 

nachgelagerten Emissionen verweist die KlV auf den Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and 

Reporting Standard (2011)52 und zusätzlich auf die zugehörige Scope 3 Calculation Guidance (2013)53. 

Die Richtlinie Netto-Null-Fahrpläne des Bundesamtes für Energie (BFE) verweist zudem auf den Corpo-

rate Accounting and Reporting Standard (2004)54 und die Scope 2 Guidance (2015)55. 

Für Produkte: Für die Bilanzierung produktbezogener THG-Emissionen, einschliesslich dienstleistungs-

bezogener Emissionen ist insbesondere der GHG Protocol-Standard Product Life Cycle Accounting and 

Reporting Standard (2011)56 relevant. 

Für Gebäude (inkl. Immobilien- und Hypothekenportfolien): Die interkantonale Konferenz Kantona-

ler Energiedirektoren (EnDK) veröffentlicht energiepolitische Leitlinien zu Gebäuden. In den Mustervor-

schriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) werden die energierechtlichen Mustervorschriften im 

Gebäudebereich festgehalten.57 Der Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) ist das Bewertungs- 

und Beratungsinstrument für Sanierungskonzepte von Gebäuden.58 Informationen zu Netto-Null-Gebäu-

den finden sich bei Minergie59, dem Baustandard für neue und modernisierte Gebäude. Für eine stan-

dardisierte Berechnung der Emissionen ganzer Immobilien- und Hypothekenportfolien stellt das BAFU 

zudem einen CO2-Rechner zur Verfügung.60 Er basiert auf den relevanten SIA-Normen und berechnet 

Normemissionen für Scope 1 (Heizung und Warmwasser), Scope 2 (Stromverbrauch und Fernwärme) 

und kann erste Abschätzungen zu Scope 3 (Baumaterialien) liefern. Die relevanten Emissionsfaktoren 

basieren auf dem Schweizer Treibhausgasinventar. Im Rahmen des freiwilligen Klimatests für den 

Schweizer Finanzmarkt61 wird zudem der Schweizer Absenkpfad für den Gebäudesektor (umgerechnet 

in CO2-Äquivalent pro Energiebezugsfläche pro Jahr) als Vergleichs- und Zielgrösse beigezogen. 

Für Finanzinstitute und -produkte: Das KlG schreibt vor, dass die Finanzmittelflüsse klimaverträglich 

ausgerichtet werden sollen (Art. 1 Bst. c KlG). Klimaverträglich sind Investitionen, Finanzierungen und 

Versicherungen, wenn sie mit dem Ziel von Netto-Null Treibhausgasemissionen bis 2050 im Einklang 

stehen. Gemäss Artikel 5 Absatz 1 KlG müssen alle Unternehmen spätestens im Jahr 2050 Netto-Null-

Emissionen aufweisen. Zudem soll der Schweizer Finanzmarkt einen effektiven Klimazielbeitrag leisten 

(Art. 9 KlG). Für Unternehmen der Finanzwirtschaft ist daher zentral, dass alle relevanten Geschäftstä-

tigkeiten (wie Investitionen, Finanzierungen, Versicherungen) einbezogen werden. Mittels regelmässig 

 
48 S. Erläuterungen zur Klimaschutz-Verordnung vom 27. November 2024 (KlV), S. 13-14; BFE, Richtlinie Netto-Null-Fahrpläne 

des BFE, S. 12. 
49 S. insb. GHGP, A Corporate Accounting and Reporting Standard (revised edition). 
50 S. https://ghgprotocol.org/ghg-protocol-corporate-suite-standards-and-guidance-update-process.  
51 Accounting and reporting for impacts of actions and market instruments on corporate GHG reporting, 2024.  
52 S. Anhang 1 Ziffer 1 KlV und Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Santdard, GHGP, 2011. Dieser 

GHG Protocol-Standard wird derzeit überarbeitet. 
53 Anhang 1 Ziff. 1 KlV; Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions, version 1.0, GHGP. Diese GHG Protocol-

Guidance wird derzeit überarbeitet. 
54 GHGP revised, 2004. Dieser Standard wird derzeit überarbeitet. 
55 GHG Protocol Scope 2 Guidance, 2015. Diese Guidance wird derzeit überarbeitet. 
56 Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard, GHGP, 2015. 
57  Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn), Ausgabe 2025. 
58  Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK). 
59  Netto Null - Minergie, getragen von Kantonen, dem Bund sowie der Wirtschaft. 
60  Siehe auch www.bafu.admin.ch/co2-rechner-gebaeude.  
61  Mehr Informationen unter www.bafu.admin.ch/pacta-klimatest und www.bafu.admin.ch/co2-rechner-gebaeude. Der Absenk-

pfad umgerechnet in CO2-eq/Energiebezugsfläche wird im Annex des Berichts zum Klimatest 2024 dargestellt: PACTA Cli-
mate Test Switzerland 2024: «WALKING THE WALK?», 2024. Der CO2-Rechner kann unlizenziert beim BAFU als R-Skript 
bezogen werden climate@bafu.admin.ch.   

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/2403/de#art_1
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/2403/de#art_5
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/2403/de#art_9
https://www.bafu.admin.ch/dam/de/sd-web/tg1LbuphOYXI/erlaeuterung_klimaschutzverordnung_kiv.pdf
https://pubdb.bfe.admin.ch/de/publication/download/11967
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf
https://ghgprotocol.org/ghg-protocol-corporate-suite-standards-and-guidance-update-process
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2025-01/AMI-SDP-20241220.pdf
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/standards/Corporate-Value-Chain-Accounting-Reporing-Standard_041613_2.pdf
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2023-03/Scope3_Calculation_Guidance_0%5B1%5D.pdf
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2023-03/Scope%202%20Guidance.pdf
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Product-Life-Cycle-Accounting-Reporting-Standard_041613.pdf
https://energiehub-gebaeude.ch/energiepolitik-der-kantone/muken-2025/
https://www.geak.ch/
https://www.minergie.ch/de/themen/kernthemen/co2-emissionen/netto-null/
http://www.bafu.admin.ch/co2-rechner-gebaeude
http://www.bafu.admin.ch/pacta-klimatest
http://www.bafu.admin.ch/co2-rechner-gebaeude
https://www.bafu.admin.ch/dam/de/sd-web/PKCYC6mrxTDQ/pacta-climate-test-2024-for-switzerland-walk-the-walk.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/de/sd-web/PKCYC6mrxTDQ/pacta-climate-test-2024-for-switzerland-walk-the-walk.pdf
mailto:climate@bafu.admin.ch
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durchgeführten Klimatests erfasst der Bund regelmässig, wie klimafreundlich der Schweizer Finanzmarkt 

investiert und inwieweit die Anstrengungen der Finanzinstitute wirken (Art. 30 KlV). Der Klimatest muss 

sich dabei auf eine international anerkannte, wissenschafts- und szenariobasierte Methode stützen, die 

im Markt unlizenziert zur Verfügung steht. Die Methode muss zudem für die verschiedenen Anlageklas-

sen und innerhalb der Anlageklassen für verschiedene, besonders klimarelevante Wirtschaftssektoren 

spezifische quantitative und qualitative Ergebnisse liefern (Art. 30 Abs. 3 KlV und Erläuterungen zur KlV). 

Weil die in den Portfolien gehaltenen Unternehmen aus verschiedenen Wirtschaftssektoren unterschied-

liche Rollen bei der Transition der Weltwirtschaft zu Netto-Null-Emissionen spielen, sind unterschiedliche 

Strategien für Unternehmen der Finanzwirtschaft notwendig, um die Transition zu unterstützen. Es 

braucht daher geeignete Messgrössen, sowohl für die Reduktion und Substitution klimaschädigender 

wie auch für die Unterstützung alternativer, klimaverträglicher Technologien.62 Investitionsentscheide 

sind zudem per Definition zukunftsgerichtet. Daher müssen auch zukunftsgerichtete Indikatoren wie Pro-

duktions- und Kapazitätsdaten von Unternehmen beigezogen werden. Die CO2-Bilanzierung gemäss 

GHG Protocol greift daher für die Analyse von Unternehmen der Finanzwirtschaft sowie für Finanzport-

folien zu kurz. Für Finanzprodukte mit Aktien- und Unternehmensanleihen empfiehlt der Bundesrat die 

sogenannten Swiss Climate Scores63 zur verwenden und zu veröffentlichen, ein Datenset mit mehreren 

klimarelevanten Messgrössen.  

4.2.2 Durch den Bund bescheinigte Kompensationsmassnahmen  

Für nachweislich erzielte Emissionsreduktionen und Negativemissionen stellt das BAFU handelbare 

CO2-Zertifikate in Form von nationalen und internationalen Bescheinigungen aus.64 Diese werden von 

kompensationspflichtigen Treibstoffimporteuren verwendet, können aber von Unternehmen auch für die 

freiwillige Kompensation zum Beispiel von Flugemissionen erworben werden. Die Anforderungen an die 

Kompensationsprojekte und -programme erfüllen alle Prinzipien aus Ziffer 2.3. 

Zentral ist der Nachweis, dass die Emissionsreduktionen und Negativemissionen zusätzlich entstehen 

und ohne Projekt bzw. Programm nicht eingetreten wären und dass deren Wirkung nicht überschätzt 

wird (Ziff. 3.3). Kompensationsprojekte und -programme im Ausland müssen zudem die nachhaltige Ent-

wicklung im Gastland fördern, Umweltintegrität und Transparenz müssen gewährleistet sein, und die 

Reduktions- oder Negativemissionsleistung darf nicht bereits von einem anderen Land beansprucht wer-

den (keine Doppelzählung, Ziff. 3.3). 

Die genauen Anforderungen sind in den Artikeln 5 bis 11 der CO2-Verordnung definiert. Für die Übertra-

gung von ausländischen Emissionsverminderungen (Internationally Transferred Mitigation Outcomes, 

ITMOs) sieht das Übereinkommen von Paris in Artikel 6 zwei Möglichkeiten vor. Durch bilaterale Verein-

barungen  können Länder gemeinsam die Modalitäten festlegen (Art. 6.2). Ausserdem ist ein multilate-

raler Mechanismus unter der Aufsicht des Übereinkommens von Paris (Art. 6.4) in Erarbeitung, welcher 

Zertifikate für Emissionsverminderungen ausstellt.65 

Im Gegensatz zu den meisten privaten Standards werden durch den Bund bescheinigte Projekte immer 

spezifisch geprüft. Bis auf wenige Ausnahmen genehmigt der Bund keine allgemeine Methodologie, die 

dann von allen Projekten, welche die Voraussetzungen erfüllen, angewendet werden kann. Der Bund 

prüft jedes Projekt mit der entsprechenden Methodologie, den projektspezifischen Rahmenbedingungen 

und Technologien. 

Zulässig sind Projekte und Programme unter anderem in den Kategorien Energieeffizienz (angebots- 

und nachfrageseitig), erneuerbare Energien, Mobilitätsmanagement, Holzprodukte, biogene Treibstoffe 

mit hohen Standards und biologische und geologische Speicherung von Kohlenstoff. Möglich sind auch 

Projekte, die Methan, Lachgas oder fluorierte Gase reduzieren. Des Weiteren können Programme mit 

mehreren Zwecken durchgeführt werden. 

 
62  Vgl. auch Bericht des Bundesrats in Erfüllung des Postulates 19.3966 der UREK-S, 2019. 
63  Swiss Climate Scores. 
64  CO2-Kompensation. 
65  Paris Agreement Crediting Mechanism | UNFCCC. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2024/772/de#art_30
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2024/772/de#art_30
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/856/de#art_5
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/fachinformationen/klima--internationales/staatsvertraege-umsetzung-klimauebereinkommen-von-paris-artikel6.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/fachinformationen/klima--internationales/staatsvertraege-umsetzung-klimauebereinkommen-von-paris-artikel6.html
https://www.bafu.admin.ch/dam/de/sd-web/GarU0Y-m-AVA/bundesrat_2021-11-17_postulat_19-3966.pdf
https://www.sif.admin.ch/de/swiss-climate-scores-de
https://www.bafu.admin.ch/de/co2-kompensation
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/article-64-mechanism
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Kategorien, in welchen Projekte und Programme ausgeschlossen66 sind, finden sich in Anhang L der 

Mitteilung «Kompensation von CO2-Emssionen: Projekte und Programme»67. Zusätzlich werden keine 

Bescheinigungen für gewisse Projekte oder Programme im Ausland ausgestellt.68 

In der Vollzugsmitteilung69 des BAFU sind die Anforderungen und Umsetzungsschritte weiter präzisiert. 

Alle Projekte und deren Unterlagen werden auf den Webseiten des BAFU publiziert: Liste registrierte 

Kompensationsprojekte und Registrierte Kompensationsprojekte im Ausland. 

4.2.3 Anforderungen an Netto-Null-Transitionspläne/Fahrpläne 

Klimabezogene Angaben können ein Netto-Null-Ziel in Kombination mit einem entsprechenden Transi-

tions- oder Fahrplan enthalten. Für bestimmte Unternehmen ist die Erstellung eines solchen Fahrplans 

verpflichtend, die entsprechenden Anforderungen sind in der Berichterstattungs-VO70 oder in Artikel 5 

KlG und den dazugehörenden Ausführungsbestimmungen geregelt (siehe unten). Für die Beurteilung, 

ob ein im Rahmen einer klimabezogenen Angabe kommunizierter Fahrplan die lauterkeitsrechtlichen 

Kriterien der Wahrheit und Klarheit erfüllt, ist auf diese Anforderungen abzustellen – unabhängig davon, 

ob das betreffende Unternehmen zur Erstellung und Veröffentlichung eines solchen Fahrplans gesetzlich 

verpflichtet ist oder es dies aus eigener Initiative tut. Nachfolgend werden die wichtigsten Anforderungen, 

Informationen und Referenzen zur Erstellung von Netto-Null-Fahrplänen zusammengefasst.  

Verordnung über die Berichterstattung über Klimabelange (Berichterstattungs-VO): Grosse, nach 

Art. 964a OR berichtspflichtige Publikumsgesellschaften sind seit dem 1. Januar 2024 zur Veröffentli-

chung eines Berichts über verschiedene Klimabelange verpflichtet (erstmals im Jahr 2025 für das Ge-

schäftsjahr 2024). Dazu gehören insbesondere Angaben zu finanziellen Klimarisiken sowie ein Transiti-

onsplan, der mit den Schweizer Klimazielen vergleichbar ist (Art. 3 Abs. 3 Bst. a Berichterstattungs-VO). 

Soweit möglich und sachgerecht sollen dabei quantitative Angaben sowie die wesentlichen Grundan-

nahmen und die verwendeten Methoden und Standards offengelegt werden (Art. 3 Abs. 3 Bst. b Bericht-

erstattungs-VO). Da die Schweizer Klimaziele im KlG festgehalten sind, entsprechen die Anforderungen 

an einen solchen Transitionsplan für realwirtschaftliche Firmen den Anforderungen an einen Netto-

Null-Fahrplan gemäss KlG (siehe unten). Prinzipienbasierte Mindestanforderungen an Transitions-

pläne für Finanzinstitute und institutionelle Investoren sollen gemäss Bundesratsvorschlag direkt in der 

Berichterstattungs-VO ergänzt werden.71  

KlG und KlV: Gemäss KlG müssen alle Unternehmen bis spätestens im Jahr 2050 Netto-Null-Emissio-

nen aufweisen (Art. 5 Abs. 1 KlG). Dafür können sie Netto-Null-Fahrpläne erarbeiten (Art. 5 Abs. 2 KlG). 

Fahrpläne müssen mindestens direkte und indirekte Emissionen (Scope 1 und 2) und sollten nach Mög-

lichkeit auch relevante Scope 3 Emissionen berücksichtigen. Die KlV legt die Mindestanforderungen an 

Netto-Null-Fahrpläne für Unternehmen der Realwirtschaft fest.72 Diese Mindestanforderungen gelten 

verpflichtend für alle Unternehmen, welche Finanzhilfen des Bundes für Massnahmen zur Anwendung 

von neuartigen Technologien und Prozessen nach Artikel 6 KlG erhalten wollen. Sie gelten auch für alle 

Unternehmen der Realwirtschaft, die gemäss der Berichterstattungs-VO (siehe oben) einen Transiti-

onsplan veröffentlichen müssen (auf der Basis comply or explain). Die Anforderungen werden in der 

Richtlinie Netto-Null-Fahrpläne des BFE (siehe unten) präzisiert. Für Mindestanforderungen an Netto-

Null-Fahrpläne für Unternehmen der Finanzbranche referenziert die KlV auf die Berichterstattungs-VO 

(Ausführungen siehe unten).  

Die Richtlinie Netto-Null-Fahrpläne73 des BFE präzisiert die Mindestanforderungen für Unterneh-

men der Realwirtschaft weiter. Folgende Punkte dieser Richtlinie sind im Zusammenhang mit der vor-

liegenden Vollzugshilfe relevant: 

 
66  Die vollständige Liste der Projekttypen, für die keine Bescheinigungen ausgestellt werden, befindet sich im Anhang 3 der Ver-

ordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung, SR 641.711). 
67  Anhang L: Zulässige und ausgeschlossene Projekt- und Programmtypen, Version 1.1. 
68  CO2-Verordnung. 
69  Kompensation von CO2-Emissionen: Projekte und Programme. 
70  Verordnung vom 23. November 2022 über Berichterstattung über Klimabelange (SR 221.434). 
71  s. https://www.news.admin.ch/de/nsb?id=99780. Die revidierte Klimaberichterstattungsverordnung soll zudem auf die Stan-

dards des International Sustainability Standards Board (ISSB) sowie die European Sustainability Reporting Standards 
(ESRS) anstatt auf die Empfehlungen der Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) verweisen, weil diese 
in die genannten Standards überführt worden sind.  

72 Art. 5 Abs. 2 KlG i.V.m. Art. 5-7 KlV. 
73 Richtlinie Netto-Null-Fahrpläne des BFE vom 12. Februar 2025, Version vom 14. Februar 2025, S. 11 ff. 

https://www.carbonoffset.admin.ch/de/registrierte-projekte-im-inland
https://www.carbonoffset.admin.ch/de/registrierte-projekte-im-inland
https://www.carbonoffset.admin.ch/de/projekte-im-ausland
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/2403/de#art_5
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/2403/de#art_5
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/747/de#art_3
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/747/de#art_3
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/747/de#art_3
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/2403/de#art_5
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/2403/de#art_5
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/2403/de#art_6
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/856/de#annex_3
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/klima/uv-umwelt-vollzug/kop_vomi_anhang_l_2024.pdf.download.pdf/Anhang_L_zul%C3%A4ssige_und_ausgeschlossene_Projekt-Programmtypen_DE_2024.pdf
https://www.bafu.admin.ch/de/versionen-der-vollzugsmitteilung-projekte-und-programme-zur-emi
https://www.news.admin.ch/de/nsb?id=99780
https://pubdb.bfe.admin.ch/de/publication/download/11967
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 Bilanzierung der THG-Emissionen: Zuerst wird eine THG-Bilanz nach den Vorgaben des GHG 

Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard Handbuchs74 erstellt. 

 Emissionsabsenkpfad: Der THG-Emissionsabsenkpfad muss soweit technisch möglich linear fest-

gelegt werden. Er darf sich nur auf Massnahmen innerhalb des Unternehmens beziehen. Kompen-

sationsmassnahmen zur Emissionsreduktion können nicht an den Absenkpfad angerechnet werden. 

 Aufbaupfad für Negativemissionen: Um allfällige schwer vermeidbare direkte und indirekte Emis-

sionen bis spätestens 2050 auszugleichen, müssen Fahrpläne einen Aufbaupfad für Negativemissi-

onen enthalten (Art. 3 KlV, vgl. auch Ziff. 3.1). Auch wird empfohlen, schwer vermeidbare Emissio-

nen aus vor- und nachgelagerten Prozessen (Scope 3) mit Negativemissionen auszugleichen. Die 

Negativemissionen können innerhalb des Unternehmens erzeugt und/oder in Form von nationalen 

und internationalen Bescheinigungen nach CO2-Gesetz75 beschafft werden. CO2-Zertifikate nach 

privaten Standards (VCM) für Negativemissionen sind hingegen nicht an den Aufbaupfad anrechen-

bar. Wenn ein Unternehmen selbst erzeugte Negativemissionen an Dritte weiterverkauft, so darf es 

sich die Wirkung dieser Massnahme nicht mehr an seinen Aufbaupfad anrechnen lassen (Vermei-

dung von Doppelzählungen). 

 Massnahmenplan: Auf der Basis der Analyse der Netto-Null-Lösungen wird ein realistischer Mass-

nahmenplan erstellt. 

 Zusätzliche Kompensationsmassnahmen: Unternehmen können nationale und internationale Be-

scheinigungen oder CO2-Zertifikate aus dem freiwilligen Markt sowohl für Reduktionen wie für Ne-

gativemissionen zusätzlich zum Absenkpfad beschaffen und dies im Fahrplan erwähnen (für Scope 

1, 2 und 3), z.B. wenn ein Unternehmen zusätzlich zur eigenen Reduktionsleistung Klimaschutzpro-

jekte im In- oder Ausland unterstützen will. Dabei sind die Prinzipien aus Ziff. 2.3 zu beachten. 

 Verwendung von erneuerbarem/n Strom, Brenn- und Treibstoffen: Wird im Unternehmen er-

neuerbarer Strom und/oder werden erneuerbare flüssige oder gasförmige Brenn- und Treibstoffe 

verwendet und im Netto-Null-Fahrplan aufgeführt, sind entsprechende Herkunftsnachweise HKN76 

erforderlich. HKN werden in den entsprechenden nationalen Datenbanken für Strom und für Brenn- 

und Treibstoffe (HKN-Systeme) zugewiesen und bei der Anrechnung entwertet. Je nach Situation 

sind weitere Belege notwendig. 

 Dekarbonisierungspläne für Betreiber, die eine Verminderungsverpflichtung zur Befreiung 

von der CO2-Abgabe haben: Mit der Revision des CO2-Gesetzes ab 2025 müssen solche Unter-

nehmen neben der Zielvereinbarung auch einen Dekarbonisierungsplan erstellen (Art. 31a CO2-Ge-

setz). Der Dekarbonisierungsplan enthält einen Absenkpfad bis zum Jahr 2040 für die direkten Emis-

sionen aus der energetischen Nutzung von fossilen Brennstoffen. Ein Ziel für 2050 sowie Ziele für 

andere Emissionen können auf freiwilliger Basis festgelegt werden. Unter der Voraussetzung, dass 

die in der spezifischen Vollzugshilfe77 beschriebenen Anforderungen erfüllt sind, kann ein Fahrplan 

nach Artikel 5 KlG auch als Dekarbonisierungsplan verwendet werden. 

 Für Unternehmen der Finanzbranche schlägt der Bundesrat prinzipienbasierte Mindestanforde-

rungen an Transitionspläne vor (neu: Fahrpläne, in Angleichung an die Terminologie nach KlG), die 

in der revidierten Berichterstattungs-VO festgelegt werden sollen.78 Die Revision wurde in der Ver-

nehmlassung inhaltlich mehrheitlich begrüsst. Weil jedoch spätestens bis im Frühjahr 2026 Ände-

rungen zum Geltungsbereich der allgemeinen Nachhaltigkeitsberichterstattung (geregelt im OR) vor-

gelegt werden sollen, hat der Bundesrat am 25. Juni 2025 beschlossen, die Revision zu pausieren.79  

 
74  S. The Greenhouse Gas Protocol, A Corporate Accounting and Reporting Standard, Revised Edition, März 2004. 
75  Dabei sind ausschliesslich Bescheinigungen für Negativemissionen (Erhöhung der Senkenleistung) zugelassen. 
76  Mehr Informationen zu HKN: Herkunftsnachweise und Stromkennzeichnung. 
77  Verminderungsverpflichtung (Befreiung von der CO2-Abgabe) 2025-2040, Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde an Ge-

suchstellende, Ein Modul der Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde zur CO2-Verordnung, 5. aktualisierte Version, Mai 
2025; siehe Klima: Vollzugshilfen. 

78 Vernehmlassungsvorlage zur Verordnung über die Berichterstattung über Klimabelange vom 6. Dezember 2024, vgl. Art. 3 
Abs. 3 Bst. b Ziff. 1. 

79  Medienmitteilung des Bundesrats vom 25. Juni 2025: Bundesrat entscheidet über das weitere Vorgehen zur Klimaberichter-
stattung von Firmen. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2024/772/de#art_3
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/855/de#art_31_a
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/855/de#art_31_a
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf
https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/stromversorgung/herkunftsnachweise-und-stromkennzeichnung.html
https://www.bafu.admin.ch/dam/de/sd-web/roHsIkSRRK0X/co2-abgabebefreiung-ohne-emissionshandel.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/de/sd-web/roHsIkSRRK0X/co2-abgabebefreiung-ohne-emissionshandel.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/de/sd-web/roHsIkSRRK0X/co2-abgabebefreiung-ohne-emissionshandel.pdf
https://www.bafu.admin.ch/de/vollzugshilfen-klima
https://www.news.admin.ch/de/nsb?id=103451
https://www.news.admin.ch/de/newnsb/o-9C-JRLbzdn2YfnJFzh7
https://www.news.admin.ch/de/newnsb/o-9C-JRLbzdn2YfnJFzh7
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4.3 Private Standards und freiwillige Prinzipien 

Die folgende Auflistung bietet einen Überblick über weitere gebräuchliche, private Standards, freiwillige 

Prinzipien und Methoden (ohne Anspruch auf Vollständigkeit). Diese können je nach Thematik als wei-

tere Hilfestellungen dienen. Ob sie sich als objektive und überprüfbare Grundlage für eine klimabezo-

gene Angabe eignen, muss je nach der in Frage stehenden Angabe und unter Berücksichtigung des 

betreffenden Kontexts entschieden werden. Da sie nicht in der Schweizer Gesetzgebung referenziert 

sind, wird in dieser Vollzugshilfe keine Aussage über deren Eignung zur Objektivierung und Überprüfung 

klimabezogener Angaben gemacht. 

4.3.1 THG-Bilanzierung 

 EU Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) / Organisation Environmental Foot-

print Sectorial Rules (OEFSR)80 

 ISO 14040:2006: Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework 

 ISO 14064-1:2018: Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and 

reporting of greenhouse gas emissions and removals 

 ISO 14067:2018: Greenhouse gases — Carbon footprint of products — Requirements and guidelines 

for quantification 

4.3.2 Freiwillige Prinzipien und Richtlinien zur Qualität von CO2-Zertifikaten nach 

privatem Standard  

 Die Carbon Removals and Carbon Farming (CRCF) Verordnung der EU schafft den ersten EU-wei-

ten freiwilligen Rahmen für die Zertifizierung von Kohlenstoffentfernungen, Kohlenstofflandwirtschaft 

und Kohlenstoffspeicherung in Produkten in ganz Europa. Sie legt EU-Qualitätskriterien sowie Über-

wachungs- und Berichterstattungsprozesse fest.81 

 Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative (VCMI), Claims Code of Practice (Version 2.1, August 

2024)82 sowie Claims Code – Supplementary Guidance (November 2023)83 

 Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM), Core Carbon Principles, Assessment 

Framework and Assessment Procedure (Version 2, Januar 2024)84 

 Gold Standard Claims Guidelines (Version 2.0, Juni 2022)85 sowie Fairly Contributing to Global Net 

Zero - Claims Guidance for Organisational Strategies (Version 2.0, Juni 2024)86 

 USA: Voluntary Carbon Markets Joint Policy statement and principles, Mai 202487 

 Frankreich: Coalition for Paris-aligned and high integrity use of carbon credits, April 202588  

 Vereinigtes Königreich: UK government principles on voluntary carbon and nature market integrity, 

November 202489 

4.3.3 Transitionspläne/Fahrpläne und THG-Reduktionsziele 

 Science Based Target initiative (SBTi): insbesondere Corporate Net Zero Standard (Version 1.2, 

März 2024, derzeit in Überarbeitung)90 und Corporate Near-Term Criteria (Version 5.2, April 2024). 

 
80 Empfehlung (EU) 2021/2279 der Kommission vom 15. Dezember 2021 zur Anwendung der Methoden für die Berechnung 

des Umweltfussabdrucks zur Messung und Offenlegung der Umweltleistung von Produkten und Organisationen entlang ihres 
Lebenswegs. 

81  Verordnung (EU) 2024/3012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2024 zur Schaffung eines Uni-
onsrahmens für die Zertifizierung von dauerhaften CO2-Entnahmen, kohlenstoffspeichernder Landbewirtschaftung und der 
CO2-Speicherung in Produkten. 

82  Claims Code of Practice, Building integrity in voluntary carbon markets, VCMI, 2024. 
83 Claims Code – Supplementary Guidance, VCMI 2023. 
84 Core Carbon Principles, Assessment framework and Assessment procedure, IC, 2024. 
85 Claims Guidelines, Gold Standard, 2022. 
86 Fairly contributing to global Net Zero – Claims Guidance for Organisational Strategies, Gold Standard, 2024. 
87  Voluntary Carbon Markets Joint Policy Statement and Principles, FACT SHEET: Biden-Harris Administration Announces New 

Principles for High-Integrity Voluntary Carbon Markets | The White House, May 2024. 
88  ChangeNOW 2025, Coalition for Paris-aligned and high integrity use of carbon credits, Annex to the pledge, Change NOW 

2025. 
89  Voluntary carbon and nature market integrity: UK government principles – GOV.UK. 
90 Corporate Net-Zero Standard criteria, SBTI, 2025. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403012
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/SBTi-criteria.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ%3AL_202403012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ%3AL_202403012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ%3AL_202403012
https://vcmintegrity.org/wp-content/uploads/2024/10/VCMI-Claims-Code-v2.1.pdf
https://vcmintegrity.org/wp-content/uploads/2023/11/Claims-Code-Supplementary-Guidance-November-2023.pdf
https://icvcm.org/wp-content/uploads/2024/02/CCP-Book-V2-FINAL-6Feb24-compressed.pdf
https://globalgoals.goldstandard.org/standards/105_V2.0_PAR_Claims-Guidelines.pdf
https://goldstandard.cdn.prismic.io/goldstandard/Zn0-PpbWFbowe8FX_FairlycontributingtoglobalNetZero-Considerationsforcredibleclaims-v2.pdf
https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2024/05/VCM-Joint-Policy-Statement-and-Principles.pdf
https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2024/05/28/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-new-principles-for-high-integrity-voluntary-carbon-markets/#:~:text=In%20February%202024%2C%20USDA%20announced,carbon%20credit%20generation%20that%20are
https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2024/05/28/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-new-principles-for-high-integrity-voluntary-carbon-markets/#:~:text=In%20February%202024%2C%20USDA%20announced,carbon%20credit%20generation%20that%20are
https://www.ecologie.gouv.fr/presse/changenow-2025-lancement-charte-credits-carbone
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/Annex_the_pledge_Charte_credits_carbone_ChangeNOW%202025.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/Annex_the_pledge_Charte_credits_carbone_ChangeNOW%202025.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/voluntary-carbon-and-nature-market-integrity-uk-government-principles
https://files.sciencebasedtargets.org/production/files/Net-Zero-Standard-Criteria.pdf
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Aktuell wird das Prinzip der Subsidiarität bei der SBTi Zielsetzung eingehalten.91 Ob dies auch in der 

künftigen Version des Standards noch eingehalten wird, ist jedoch unklar. Die Frage, inwieweit SBTi 

Kompensationsmassnahmen zulässt, ist Teil der aktuellen Revision.92 Für Industrien mit hohen 

Emissionen (inkl. Unternehmen der Finanzwirtschaft) sind ausserdem die sektor-spezifischen An-

forderungen zu berücksichtigen.93 

 ISO IWA 42:2022: Net Zero Guidelines (in Fortbildung hiervon ist ein ISO Standard on Net Zero in 

Erarbeitung, angekündigt für 2026) 

 Race to Net Zero Criteria94 

 Gold Standard, Fairly Contributing to Global Net Zero – Framework for organisational climate miti-

gation strategies (Version 2.0, Juni 2024)95 

4.3.4 Selbstregulierungen und Empfehlungen für Finanzprodukte 

Der Täuschungsschutz nach UWG gilt auch für Finanzprodukte und -dienstleistungen. Gemäss dem 

Standpunkt des Bundesrats bezüglich Greenwashing-Prävention im Finanzsektor96 soll zudem klar kom-

muniziert werden, welches Ziel ein nachhaltiges Finanzprodukt verfolgt. Die reine Berücksichtigung von 

ESG-Risiken fällt unter die treuhänderischen Sorgfaltspflichten – solche Finanzprodukte sollen nicht als 

‘nachhaltig’ bezeichnet werden (vgl. auch Ziff. 2.4). Weiter informiert die FINMA mit ihrer Aufsichtsmit-

teilung 05/202197 zur Prävention und Bekämpfung von Greenwashing über die Grundzüge ihrer Erwar-

tungen und den aktuellen Stand der Praxis. Mit dem Rundschreiben 2026/1 «Naturbezogene Finanzri-

siken»98 konkretisiert die FINMA zudem ihre Aufsichtspraxis zum Management von klima- und weiteren 

naturbezogenen Finanzrisiken.  

Zudem wurden verschiedene freie Selbstregulierungen und Transparenzempfehlungen eingeführt. Von 

den freien Selbstregulierungen der Schweizerischen Bankiervereinigung SBVg99, der Asset Manage-

ment Association Switzerland AMAS100 und dem Schweizerischen Versicherungsverband SVV101 hat der 

Bundesrat am 19. Juni 2024 Kenntnis genommen.102  

Die Selbstregulierungen setzen gemäss Bundesrat verschiedene Aspekte seines Standpunkts um. Of-

fene Punkte verbleiben aber hinsichtlich der Erfüllung der Selbstregulierungen durch Anwendung von 

EU-Recht sowie hinsichtlich des zulässigen Referenzrahmens für Nachhaltigkeitsziele und insbesondere 

hinsichtlich der Durchsetzbarkeit für Kundinnen und Kunden sowie für die eidgenössische Finanzmarkt-

aufsicht FINMA. Der regulatorische Handlungsbedarf soll daher – auch mit Blick auf die Entwicklungen 

in der EU – bis spätestens Ende 2027 nochmals evaluiert werden.  

Nachfolgend ein Überblick über diese und weitere freie Selbstregulierungen und Empfehlungen für Fi-

nanzprodukte und -dienstleistungen nach Geschäftstätigkeit bzw. Anlageklasse (ohne Anspruch auf 

Vollständigkeit):  

 Anlageberatung: Die freie Selbstregulierung für Banken (SBVg)103 macht Vorgaben für die Branche 

zur Berücksichtigung von ESG-Präferenzen bei der Kundenberatung und dem entsprechenden Pro-

dukteangebot. 

 Finanzprodukte insb. mit Aktien und Unternehmensobligationen: 

 
91  Siehe auch: So funktioniert SBTi – Science Based Targets Initiative. 
92  Corporate net-zero Standard V2.0 Terms of Reference, SBTI, 2025. 
93  SBTI, Standards and Guidance. 
94 Race to Zero Criteria 3.0, UNFCCC, 2022. 
95 Fairly contributing to global net zero, Gold Standard, 2024. 
96  Standpunkt des Bundesrates bezüglich Greenwashing-Prävention im Finanzsektor vom 16. Dezember 2022. 
97  FINMA-Aufsichtsmitteilung 05/2021, Prävention und Bekämpfung von Greenwashing, 3. November 2021. 
98  FINMA-RS 2026/1, Naturbezogene Finanzrisiken, Management der klima- und weiteren naturbezogenen Finanzrisiken vom 

12. Dezember 2024. 
99 SBVg Selbstregulierungen im Bereich Sustainable Finance 
100 AMAS Selbstregulierung Sustainable Finance, 2025. 
101 SVV Selbstregulierung Greenwashing, 2025. 
102 Medienmitteilung vom 19. April 2024, Bundesrat stellt Fortschritte der Finanzbranche bei Verhinderung von Greenwashing 

fest. 
103 SBVg Richtlinien zum Einbezug von ESG-Präferenzen und ESG-Risiken für Anlageberatung und Vermögensverwaltung, 

2024. 

https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:iwa:42:ed-1:v1:en
https://www.finma.ch/de/news/2021/11/20211103-finma-aufsichtsmitteilung-05-21/
https://www.finma.ch/de/news/2021/11/20211103-finma-aufsichtsmitteilung-05-21/
https://sbti.go-for-impact.ch/die-methode/
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/Corporate-Net-Zero-Standard-V2.0-Terms-of-Reference.pdf
https://sciencebasedtargets.org/standards-and-guidance#sectors
https://www.climatechampions.net/media/f2nkeckp/race-to-zero-criteria-30-4.pdf
https://goldstandard.cdn.prismic.io/goldstandard/Zu6nZbVsGrYSvpVm_FairlycontributingtoglobalNetZero-Frameworkfororganisationalclimatestrategies-v2.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/74576.pdf
https://www.finma.ch/de/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/4dokumentation/finma-aufsichtsmitteilungen/20211103-finma-aufsichtsmitteilung-05-2021.pdf?sc_lang=de&hash=7BBBCFAD39942ADE4FB8CAA876020CF4
https://www.finma.ch/de/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/rundschreiben/finma-rs-2026-01.pdf?sc_lang=de&hash=3C486328218719551AEF2E93EE09C95A
https://www.finma.ch/de/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/rundschreiben/finma-rs-2026-01.pdf?sc_lang=de&hash=3C486328218719551AEF2E93EE09C95A
https://www.swissbanking.ch/de/themen/sustainable-finance/selbstregulierungen-im-bereich-sustainable-finance
https://www.am-switzerland.ch/de/selbstregulierung/selbstregulierung-sustainable-finance
https://www.svv.ch/de/selbstregulierung-greenwashing
https://www.news.admin.ch/de/nsb?id=101489
https://www.news.admin.ch/de/nsb?id=101489
https://www.swissbanking.ch/_Resources/Persistent/2/8/7/5/287551ab09a651198fb8c7d6a62b4fc9ce3ca2af/SBVg_Richtlinien_Anlageberatung_und_Vermoegensverwaltung_DE_2024.pdf
https://www.swissbanking.ch/_Resources/Persistent/2/8/7/5/287551ab09a651198fb8c7d6a62b4fc9ce3ca2af/SBVg_Richtlinien_Anlageberatung_und_Vermoegensverwaltung_DE_2024.pdf
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 Empfehlung des Bundesrats zur Verwendung der erweiterten Swiss Climate Scores SCS ab 

2025104 insb. mit den Fragen, welches Klimaziel mit dem Finanzprodukt verfolgt wird (Klimaver-

träglichkeit, Klimawirkung, nichts davon) und einem Indikatorenset; 

 Freie Selbstregulierung für Finanzprodukte mit einem Nachhaltigkeitsfokus für Vermögensver-

walter (AMAS)105 und für strukturierte Produkte (SSPA)106 (keine Vorgaben zu quantitativen, kli-

marelevanten Indikatoren);  

 Empfehlungen zur freiwilligen Publikation von qualitativen Angaben und quantitativen, klimare-

levanten Indikatoren für Pensionskassen (ASIP)107. 

 Empfehlungen für Stewardship-Aktivitäten in allen Branchen (AMAS und SSF Swiss Stewardship 

Code)108; 

 Anteilgebundene Lebensversicherungen mit Nachhaltigkeitsbezug: Freie Selbstregulierung 

(SVV)109 (keine Vorgaben zu quantitativen, klimarelevanten Indikatoren); 

 Hypotheken: Freie Selbstregulierung für Banken (SBVg)110, insbesondere mit der Vorgabe für die 

Branche, dass bei der Hypothekenberatung auch eine Diskussion über den langfristigen Werterhalt 

und damit auch über die Energieeffizienz geführt wird.  

 Immobilien: Empfehlungen zur Publikation von quantitativen, energie- und klimarelevanten Indika-

toren für Immobilienfondsanbieter (AMAS)111 und Immobilienanlagegruppen (KGAST)112 sowie für 

Pensionskassen (ASIP)108. 

4.3.5 Privatwirtschaftliche Labels 

 Das mit Unterstützung des BAFU entwickelte Webportal www.labelinfo.ch gibt einen Überblick über 

die relevantesten auf dem Schweizer Markt vorhandenen Labels. Dabei kann die Umweltfreundlich-

keit von Labels angezeigt werden. 

 Der Ecolabel Index listet in der Schweiz gebräuchliche Labels mit Umwelt- und Klimabezug auf: All 

ecolabels in Switzerland | Ecolabel Index 

 Freiwillige Umweltkennzeichen im Agreement on Climate Change, Trade and Sustainability AC-

CTS  der Schweiz mit Costa Rica, Island und Neuseeland 

 EU-Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel (Empowering Consumers 

Directive, EmpCoD113; Anforderungen betreffend Anbringen eines Nachhaltigkeitssiegels, vgl. Er-

gänzung von Art. 2 Abs. 1 Bst. q und r sowie Anh. I Nr. 2a in der Richtlinie 2005/29/EG) 

 ISO 14024:2018: Environmental labels and declarations — Type I environmental labelling — Princi-

ples and procedures 

 ISO 14021:2016: Environmental labels and declarations – self-declared environmental claims (Type 

II environmental labelling) 

 ISO 14025:2006: Environmental labels and declarations — Type III environmental labelling — Prin-

ciples and procedures 

 
104 Swiss Climate Scores (admin.ch) V1.0; Erweiterte Swiss Climate Scores 08.12.2023. 
105 AMAS Selbstregulierung zur Transparenz und Offenlegung bei Kollektivvermögen mit Nachhaltigkeitsbezug, Version 2.2, 

2025 
106 SSPA Sustainability Guidelines, 2023 (in Englisch). 
107 ASIP ESG-Reporting Standard: Version 1.1, 2025. 
108 Swiss Stewardship Code, SSF and AMAS, 2023. 
109 SVV Selbstregulierung anteilgebundene Lebensversicherungen mit Nachhaltigkeitsbezug, 2025. 
110 SBVg Richtlinie für Anbieter von Hypotheken zur Förderung der Energieeffizienz. 
111 AMAS Umweltrelevante Kennzahlen für Immobilienfonds, 2023. 
112 KGAST Umweltrelevante Kennzahlen für Immobilien-Anlagegruppen 
113 Richtlinie (EU) 2024/825 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Februar 2024 zur Änderung der Richtli-

nien 2005/29/EG und 2011/83/EU hinsichtlich der Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel durch besseren 
Schutz gegen unlautere Praktiken und durch bessere Informationen. 

http://www.labelinfo.ch/
https://www.ecolabelindex.com/ecolabels/?st=country,ch
https://www.ecolabelindex.com/ecolabels/?st=country,ch
https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/internationale_organisationen/WTO/ACCTS.html
https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/internationale_organisationen/WTO/ACCTS.html
https://www.sif.admin.ch/de/swiss-climate-scores-de
https://www.sif.admin.ch/de/nsb?id=99293
https://www.am-switzerland.ch/de/themen/sustainable-finance/selbstregulierung-sustainable-finance/selbstregulierung-version-2-2
https://www.am-switzerland.ch/de/themen/sustainable-finance/selbstregulierung-sustainable-finance/selbstregulierung-version-2-2
https://sspa.ch/wp-content/uploads/2023/09/sspa-sustainability-guidelines_version-14072023_eng14057980.2715419635.1.pdf
https://www.asip.ch/de/dienstleistungen/hintergrundinformationen/36-asip-esg-reporting-standard-version-11/
https://www.sustainablefinance.ch/api/rm/5A7ME29CD6M925N/2023-10-04-swiss-stewardship-code-final.pdf
https://svv.ch/sites/default/files/media/documents/2025-05/Greenwashing_Selbstregulierung_DE.pdf
https://www.swissbanking.ch/_Resources/Persistent/b/b/f/a/bbfaa1ee2cc01e74fdccc5cf4f5da828b8e7ebf9/SBVg_Richtlinien_Anbieter_Hypotheken_zur_F%C3%B6rderung_der_Energieeffizienz_DE.pdf
https://www.am-switzerland.ch/de/selbstregulierung/immobilienfonds
https://www.kgast.ch/dynasite.cfm?cmd=cdownload_download_download_download&dsmid=511171&id=2000&sprache=de&skipfurl=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400825
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400825
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400825
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5 Vollzugshinweise 

In der Schweiz existiert ein kombiniertes System aus zivil-, straf- und verwaltungsrechtlichen Massnah-

men sowie Selbstregulierung, um Greenwashing – insbesondere unlautere klimabezogene Kommunika-

tion – einzudämmen: 

 Zivil- und strafrechtliche Verfahren: Personen, die in ihren wirtschaftlichen Interessen betroffen 

sind, Verbände und Konsumentenschutzorganisationen können gegen unlautere klimabezogene 

Angaben sowohl zivil- als auch strafrechtlich vorgehen.114  

 Behördliche Durchsetzung durch das SECO: Das SECO kann ebenfalls Zivil- oder Strafklage 

einreichen, wenn mehrere Personen durch unlautere klimabezogene Angaben in ihren wirtschaftli-

chen Interessen betroffen sind. Beschwerden können beim SECO mittels eines Formulars einge-

reicht werden, das auf der Webseite des SECO zur Verfügung steht.115 

 Selbstregulierung durch die SLK: Die SLK nimmt Beschwerden über irreführende klimabezogene 

kommerzielle Kommunikation entgegen und gibt Empfehlungen ab, die in der Regel von den be-

troffenen Marktteilnehmenden befolgt werden. Die SLK hat eine Richtlinie zur kommerziellen Kom-

munikation mit Umweltbezug / mit Umweltargumenten erlassen.116 

 Konsumentenschutzorganisationen: Organisationen wie die Stiftung für Konsumentenschutz, die 

Fédération romande des consommateurs FRC und die Associazione consumatrici e consumatori 

della Svizzera italiana nehmen Meldungen entgegen (z.B. über die Meldeplattform für Green-

washing117) und können Beschwerden einreichen (z.B. bei der SLK oder dem SECO) sowie zivil- 

oder strafrechtliche Verfahren einleiten.  

 Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA): Das Mandat der FINMA enthält den Auftrag, Fi-

nanzmarktkundinnen und -kunden vor unzulässigem Geschäftsverhalten zu schützen, insbesondere 

auch vor Täuschung. Bei der «Greenwashing» Thematik geht es der FINMA primär darum, dass die 

Kundinnen und Kunden nicht in die Irre geführt werden. Mit ihrer Aufsichtsmitteilung 05/2021118 zur 

Prävention und Bekämpfung von Greenwashing informiert die FINMA über die Grundzüge ihrer Er-

wartungen und den aktuellen Stand der Praxis im Bereich der kollektiven Kapitalanlagen sowie am 

Point of Sale.  

 Nachhaltigkeitsberichte nach den Art. 964a-964c OR müssen elektronisch veröffentlicht werden 

und mindestens zehn Jahre lang öffentlich zugänglich bleiben. Damit sind die pflichtigen Unterneh-

men einer Kontrolle durch die Öffentlichkeit ausgesetzt. Jede Person ist berechtigt, wegen der 

Verletzung der Berichtspflichten (Art. 325ter Strafgesetzbuch119) eine Strafanzeige einzureichen. 

Strafverfolgungsbehörden können auch von Amtes wegen eine Strafuntersuchung einleiten. Zustän-

dig sind die jeweiligen kantonalen Strafverfolgungsbehörden und gegebenenfalls Gerichte. Die ak-

tuellen Bestimmungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung sehen hingegen keine direkte behördli-

che Kontrolle oder Aufsicht vor.120 

 
114 Vgl. insb. Art. 9 f. UWG. 
115 Beschwerden können ans SECO adressiert werden: Beschwerde wegen anderer unlauterer Geschäftspraktiken melden. 
116 Richtlinie – Kommerzielle Kommunikation mit Umweltbezug / mit Umweltargumenten der SLK vom 22. November 2023.  
117 Meldeplattform der Stiftung für Konsumentenschutz. 
118 s. FINMA veröffentlicht Aufsichtsmitteilung zur Prävention und Bekämpfung von Greenwashing, 3.11.2021. 
119  Schweizerisches Strafgesetzbuch (SR 311.0). 
120 25.3336 | Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ein Zwischenfazit | Geschäft | Das Schweizer Parlament 

https://www.finma.ch/de/news/2021/11/20211103-finma-aufsichtsmitteilung-05-21/
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/223_223_223/de#chap_2/sec_2
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Werbe_Geschaeftsmethoden/Unlauterer_Wettbewerb/Beschwerde_melden/Beschwerde_unlautere_Geschaeftspraktiken.html
https://www.faire-werbung.ch/wp-content/uploads/2023/12/SLK-Richtlinie-Werbung-mit-Umweltargumenten.pdf
https://findmind.ch/c/greenwashing
https://www.finma.ch/de/news/2021/11/20211103-finma-aufsichtsmitteilung-05-21/
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20253336
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Anhang 1 Allgemeine Grundsätze für die Beurteilung klimabezogener 
Angaben  

Kommunikationsqualität 

Die folgenden Kriterien beziehen sich auf formale Aspekte wie die Sprache und die Struktur der An-

gabe. Sie sollen sicherstellen, dass eine Angabe (i) klar, leicht verständlich, konsistent, und, bei verglei-

chenden Angaben, zusätzlich (ii) vergleichbar ist. 

(i) Klarheit, Verständlichkeit und Konsistenz: Die Angabe und allfällige erläuternde Hinweise wer-

den klar, präzise und zielgruppengerecht formuliert, sodass sie allgemein verständlich sind. Dies 

setzt voraus, dass die Angabe keine widersprüchlichen Informationen enthält und in sich schlüssig 

aufgebaut ist. Dabei ist vom allgemeinen Wissensstand von Kundinnen und Kunden auszugehen. 

Beispielsweise ist zu berücksichtigen, dass viele Adressaten der Kommunikation Angaben zur 

Klimabelastung nicht klar unterscheiden von Angaben zu anderen Umweltbelastungen. Auch wird 

klar kommuniziert, ob sich die Angabe auf das gesamte Produkt oder Unternehmen oder nur auf 

bestimmte Teile des Produkts oder Unternehmens bezieht und wie sie relevant ist (siehe Inhaltsin-

tegrität). Bei Angaben zu geplanten Massnahmen wird zudem klar kommuniziert, dass sich die An-

gabe auf einen angestrebten zukünftigen Zustand bezieht (statt einem bereits eingetretenen Zu-

stand). So darf ein angestrebter zukünftiger positiver Klimaeffekt, zum Beispiel durch ein Auffors-

tungsprojekt, nicht zur Begründung einer Angabe zum aktuellen Zustand dienen. Ausserdem sind, 

soweit relevant, betroffene (Referenz-)Zeiträume klar zu bezeichnen (z.B. «50% Reduktion im Jahr 

2030 im Vergleich zu 2020»). Darüber hinaus müssen Bilder, Farben und andere visuelle oder akus-

tische Elemente mit den tatsächlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit den Behauptungen 

übereinstimmen und dürfen nicht zu deren Übertreibung führen.  

(ii) Formale Vergleichbarkeit: Bei vergleichenden Angaben wird klar und verständlich kommuniziert, 

welche Produkte, Dienstleistungen oder Unternehmen miteinander verglichen werden und auf wel-

cher Methode der Vergleich beruht. Die angewandte Vergleichsmethode ist so offenzulegen, dass 

Dritte die Aussage nachvollziehen können. 

Inhaltsintegrität 

Die folgenden Kriterien beziehen sich auf den Inhalt der Angabe, d.h. auf ihre Substanz. Sie stellen 

sicher, dass die klimabezogene Angabe (i) wahr, (ii) relevant, (iii) adäquat, (iv) aktuell ist und, soweit 

angezeigt, (v) die nötigen Produktnutzungsinformationen enthält. Die Bewertung von Angaben zur 

Klimabelastung kann unter Berücksichtigung des Schweizer Ziels gemäss KlG erfolgen, bis spätestens 

im Jahr 2050 die Wirkung der von Menschen verursachten Treibhausgasemissionen auf Netto-Null zu 

senken, sowie massgeblicher Zwischenziele.121 Dies schliesst jedoch nicht aus, dass Klimaangaben vor 

dem Hintergrund anderer Klimaschutz- oder Netto-Null-Ziele oder gestützt auf andere Standards ge-

macht werden. Es ist jedoch in jedem Fall eine international anerkannte Methodik zu wählen und Trans-

parenz zu gewährleisten. 

(i) Wahrheit:  Die Angabe muss wahr sein. Ihre Richtigkeit muss im Streitfall nachgewiesen werden 

können. Wo sachgerecht, kann dieser Nachweis durch eine unabhängige Überprüfung gestützt wer-

den. Eine vorgängige, ex-ante Überprüfungspflicht besteht jedoch nicht. Weitere Ausführungen zum 

Nachweis finden sich oben unter Ziffer 4.1. 

(ii) Relevanz: Die Angabe bezieht sich auf eine massgebliche Reduktion der Treibhausgasemissionen 

oder anderweitige relevante Auswirkungen auf die Klimabelastung. Bei Angaben zu Teilen von Pro-

dukten oder Unternehmen dürfen wesentliche negative Umweltauswirkungen an anderer Stelle (in 

der Wertschöpfungskette des Unternehmens oder im Lebenszyklus des Produkts) nicht verschleiert 

oder mit der ausgewiesenen positiven Klimaleistung aufgerechnet werden. Angaben, die sich auf 

die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben oder allgemeiner Branchenstandards stützen, müssen die ent-

sprechenden Hinweise enthalten. 

 
121 Art. 5 Abs. 1 KlG. Siehe die verabschiedeten Zwischenziele für 2030 (Reduktion von 50% gegenüber 1990) sowie 2035 (Re-

duktion von 65% gegenüber 1990) gemäss CO2-Gesetz sowie zweiter national festgelegter Beitrag gemäss Übereinkommen 
von Paris vom 29. Januar 2025 (Switzerland’s Second Nationally Determined Contribution (NDC) 2031-2035.  
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(iii) Adäquanz: Die Angabe steht sowohl in Bezug auf die Wortwahl als auch in Bezug auf Aspekte wie 

Aufmachung und Platzierung im Einklang mit der tatsächlich erzielten Klimaleistung. Es besteht ein 

Bezug zur Relevanz und zur Verhältnismässigkeit: Je relevanter die tatsächlich erzielte Klimaleis-

tung ist, desto eher darf diese in den Vordergrund gerückt werden. Umgekehrt darf eine Angabe 

keine überzogenen Behauptungen enthalten, die eine unrealistische oder übertriebene Reduktion 

der Klimabelastung suggeriert. Es ist sichergestellt, dass die dargestellten Auswirkungen den realen 

Tatsachen entsprechen, verhältnismässig dargestellt sind und die Angabe keine falschen Erwartun-

gen weckt.  

(iv) Aktualität: Die Angabe basiert auf aktuellen Daten und wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Da-

tengrundlage wird regelmässig überprüft und im Fall wesentlicher Änderungen aktualisiert. Wenn 

sich die zugrundeliegenden Daten und wissenschaftliche Erkenntnisse ändern, werden entspre-

chende Massnahmen getroffen und die Angabe innert angemessener Frist angepasst. 

(v) Produktnutzungsinformationen: Wenn eine Angabe eine spezifische Art der Nutzung oder Ent-

sorgung eines Produkts voraussetzt, die die Klimabelastung wesentlich beeinflusst, werden entspre-

chende Anweisungen in verständlicher und leicht zugänglicher Weise bereitgestellt. Die Angabe be-

rücksichtigt die Klimawirkungen bestimmter Nutzungs- und Entsorgungsarten nur so weit, als ihre 

Umsetzung im jeweiligen Kontext realistisch ist. 
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Anhang 2 EU-Recht und dessen Entwicklungen 

Im Rahmen des «Europäischen Green Deals»122 verschärfte die EU die Regeln im Zusammenhang mit 

irreführenden, umweltbezogenen Aussagen für Produkte und Dienstleistungen sowie Unternehmen. 

Im Februar 2024 wurde die Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel (Em-

powering Consumers Directive, EmpCoD) verabschiedet.123 Die EU-Mitgliedstaaten müssen die 

EmpCoD bis zum 27. März 2026 in nationales Recht umsetzen, welches wiederum spätestens am 

27. September 2026 in Kraft treten muss. Kernpunkt der EmpCoD ist die Aufnahme der folgenden neuen 

Tatbestände in die «schwarze Liste» der per se verbotenen Geschäftspraktiken gemäss Anhang I der 

Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken124: 

(i) Anbringen eines Labels («Nachhaltigkeitssiegel»), das nicht auf einem Zertifizierungssystem beruht 

oder nicht von staatlichen Stellen festgesetzt wurde, wobei Mindestanforderungen hinsichtlich 

Transparenz und Glaubwürdigkeit solcher privater Zertifizierungssysteme aufgestellt werden125; 

(ii) Treffen einer «allgemeinen Umweltaussage»126 ohne Nachweis einer «anerkannten hervorragenden 

Umweltleistung»127; 

(iii) Treffen einer Umweltaussage zum gesamten Produkt oder der gesamten Geschäftstätigkeit des Ge-

werbetreibenden, wenn sie sich nur auf einen bestimmten Aspekt des Produkts oder eine bestimmte 

Aktivität der Geschäftstätigkeit des Gewerbetreibenden bezieht; 

(iv) Die Behauptung, dass ein Produkt aufgrund der Kompensation von Treibhausgasemissionen eine 

neutrale, verringerte oder positive Auswirkung auf die Umwelt in Bezug auf Treibhausgasemissionen 

hat. 

Hervorzuheben ist, dass sich die expliziten Einschränkungen von Kompensationsmassnahmen gemäss 

EmpCoD ausschliesslich auf produktbezogene Angaben beziehen. Hingegen scheinen Kompensations-

massnahmen bei Angaben zur Klimabelastung von Unternehmen weitergehend zulässig zu sein; die 

rechtliche Bewertung solcher Aussagen ist nach EU-Recht derzeit jedoch noch offen. Die EU begründet 

die einschränkende Haltung gegenüber Kompensationen bei produktbezogenen Angaben damit, dass 

Kundinnen und Kunden mit Aussagen zu einem Produkt suggeriert werde, dass sich diese auf das Pro-

dukt selbst oder auf die Bereitstellung und Herstellung oder den Verbrauch dieses Produkts beziehen 

(und diese somit nicht mit allfälligen Kompensationen rechnen, die ausserhalb des Lebenszyklus des 

Produktes liegen).128 Die EmpCoD gilt in erster Linie im business-to-customer B2C-Kontext; die busi-

ness-to-business B2B-Kommunikation fällt – im Gegensatz zum UWG der Schweiz – daher nicht direkt 

in ihren Anwendungsbereich. 

Zudem sind gemäss EmpCoD Umweltaussagen zu künftigen Leistungen irreführend, wenn sie nicht auf 

klaren, objektiven, öffentlich einsehbaren und überprüfbaren Verpflichtungen beruhen, die in einem de-

taillierten und realistischen Umsetzungsplan mit messbaren und zeitgebundenen Zielen festgelegt sind 

und regelmässig von einem unabhängigen Experten überprüft werden, unter Zugänglichmachung der 

Ergebnisse. Zur Ergänzung der EmpCoD wird möglicherweise eine weitere Richtlinie erlassen, die Richt-

linie über Umweltaussagen (Green Claims Directive, GCD)129. Der Entwurf der GCD legt Mindestan-

forderungen an die Begründung, Kommunikation und Überprüfung von ausdrücklichen Umweltaussagen 

 
122 Europäische Kommission, der Europäische Grüne Deal, 2024. 
123 Richtlinie (EU) 2024/825 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Februar 2024 zur Änderung der Richtli-

nien 2005/29/EG und 2011/83/EU hinsichtlich der Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel durch besseren 
Schutz gegen unlautere Praktiken und durch bessere Informationen. 

124 Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005. 
125 Diese Mindestanforderungen beinhalten, dass das System allen Gewerbetreibenden offensteht, die Anforderungen des Sys-

tems in Absprache mit einschlägigen Sachverständigen und Interessenträgern ausgearbeitet werden, Verfahren für den Um-
gang mit Verstössen – darunter die Möglichkeit des Entzugs oder der Aussetzung der Verwendung des Labels – vorgesehen 
sind, und dass die Einhaltung der Anforderungen des Systems von einem Dritten überwacht werden, der sowohl vom Sys-
teminhaber als auch vom Gewerbetreibenden unabhängig ist.   

126 Z.B. «umweltfreundlich», «umweltschonend», «grün», «naturfreundlich», «ökologisch», «klimafreundlich», «umweltverträg-
lich», «CO2-freundlich», «energieeffizient» oder «biobasiert». 

127 Eine «anerkannte hervorragende Umweltleistung» kann durch die Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 oder der 
staatlich anerkannten Systeme für Umweltkennzeichnung nach EN ISO 14024 in den Mitgliedstaaten oder durch ein Entspre-
chen mit Umwelthöchstleistungen für ein bestimmtes ökologisches Merkmal nach anderem gültigen Unionsrecht nachgewie-
sen werden. 

128 EmpCoD, Präambel (12).  
129 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Begründung ausdrücklicher Umweltaus-

sagen und die diesbezügliche Kommunikation (Richtlinie über Umweltaussagen vom 22. März 2023). 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400825
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400825
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400825
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029
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fest. Insbesondere müssen Umweltaussagen gemäss Entwurf vor der Veröffentlichung von einer unab-

hängigen und akkreditierten Prüfstelle geprüft werden. Ob die GCD verabschiedet wird, ist zum Zeitpunkt 

der Publikation dieser Vollzugshilfe offen. 
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